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I. Produktinformationsblatt zur Privathaftpflichtversicherung
 
 

Privathaftpflichtversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Landesschadenhilfe VaG und
PHÖNIX Schutzgemeinschaft Assekuradeur GmbH

max-PHV Premium  
und max-PHV Plus

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer  
Versicherung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungs-
schein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Privat-Haftpflichtversicherung an. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken, die im Zusammenhang  
mit Schadenersatzforderungen Dritter aus Schäden entstehen, für die Sie verantwortlich sind. 

Was ist versichert?

  Gegenstand der Privathaftpflichtversicherung 
ist es, gegen Sie geltend gemachte Haftpflicht-
ansprüche zu prüfen, berechtigte Ansprüche  
zu befriedigen und unberechtigte Ansprüche 
abzuwehren.

  Die Privathaftpflichtversicherung umfasst  
die wesentlichen Haftungsrisiken Ihres Privat-
lebens, dazu gehören auch beispielsweise:

  Von Ihnen verursachte Schäden als 
Teilnehmer im Straßenverkehr als Fuß-
gänger oder Radfahrer

  Von Ihnen verursachte Schäden bei der 
Ausübung von Sport

  Für Schäden durch Ihre kleinen, zahmen 
Haustiere

  Für Schäden als Inhaber von Wohnungen 
oder eines selbstgenutzten Einfamilien-
hauses – auch als Mieter.

  Ihr Versicherungsschutz kann sich auch auf 
weitere Personen erstrecken, wie z. B. Ihren 
Ehe- oder Lebenspartner und Ihre Kinder.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?

  Die Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summen können Sie Ihrem Antrag oder auch 
Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Was ist nicht versichert?

  Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versichert. 
Hierfür benötigen Sie eine separate Absiche-
rung. Dazu gehören z. B.:

  berufliche Tätigkeiten,

  das Führen von Kraftfahrzeugen oder

  das Halten von Hunden und Pferden.

  Wir leisten für Schäden überdies nur bis zu  
den vereinbarten Versicherungssummen.  
Wenn Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart 
haben, ist diese bei jedem Versicherungsfall  
zu berücksichtigen.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

Wir können nicht alle denkbaren Streitigkeiten 
versichern. Sonst müssten wir einen erheblich 
höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben 
 wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz 
herausgenommen, z. B. alle Schäden:

!  aus vorsätzlicher Handlung

!  Sach- und Vermögensschäden zwischen 
 Mitversicherten

!  durch den Gebrauch eines versicherungs-
pflichtigen Kraft- oder Luftfahrzeugs.

Wo bin ich versichert?

  Die Privathaftpflichtversicherung gilt weltweit. Auch wenn Sie während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts 
(z. B. Urlaub, Schüleraustausch) einen Haftpflichtschaden verursachen, sind Sie geschützt.
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Welche Verpflichtungen habe ich?

Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:

-  Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.

-  Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat, z. B. Änderung des Familien-
standes, Anschaffung eines Hundes oder Pferdes, Bau eines Hauses.

-  Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.

-  Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche  
geltend gemacht worden sind.

-  Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheits -
gemäße Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen.

Wann und wie zahle ich?

Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins 
zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung 
zwischen uns kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag  
überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und wann endet die Deckung?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist,  
dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit  
der Zahlung. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um  
jeweils ein Jahr. Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens drei Monate  
vorher geschehen). Sie oder wir können auch kündigen z. B. nach einem Schadenfall oder auch bei endgültigem 
Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa durch Umzug ins Ausland. Dann endet der Vertrag schon vor Ende  
der vereinbarten Dauer.
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II. ALLGEMEINE INFORMATIONEN FÜR 
DEN VERSICHERUNGSNEHMER

1. Identität und ladungsfähige Anschrift  
des Versicherers:

Landesschadenhilfe Versicherung VaG 
Vogteistr. 3 
29683 Bad Fallingbostel 
Telefon: 05162 404-0 
Telefax: 05162 404-26 
E-Mail: info@lsh-versicherung.de

Registergericht: Amtsgericht Walsrode HRB 38 
Steuernummer: 41 / 200 / 07560 
Versicherungsteuernummer:809 / V90809020802

vertreten durch den Vorstand: 
Markus Müller (Vorsitzender) 
Michael Riecke

Aufsichtsrat: 
Stephan Michaelis (Vorsitzender)

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers /  
Name und Anschrift der zuständigen 
 Aufsichtsbehörde

Der Versicherer betreibt die Schaden- und Unfallver-
sicherung.

Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 
53117 Bonn.

3. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Auf das Versicherungsverhältnis findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten ergeben sich nach 
vorliegendem Antrag aus den hierfür maßgebenden Versi-
cherungsbedingungen für die PHÖNIX Privathaftpflicht-
versicherung, sowie ggf. Besonderen Bedingungen, Risiko-
beschreibungen, Klauseln, Pauschaldeklarationen und 
Sicherungsrichtlinien sowie den gesetzlichen Bestimmun-
gen. Diese Unterlagen enthalten auch Angaben über Art, 
Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung.

4. Prämienzahlung

Die Grundsätze der Beitragszahlung sind in den Allgemeine 
Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (Abschnitt IX) 
beschrieben.

Bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats ist jährliche, 
halbjährliche, vierteljährliche und monatliche Zahlungsweise 
möglich.

Wenn kein SEPA-Lastschriftmandat vorliegt, ist nur die 
jährliche Zahlungsweise möglich (Selbstzahler).

Die Mindestprämie zzgl. Versicherungssteuer beträgt bei 
halbjährlicher Zahlungsweise 30 Euro, bei vierteljährlicher 
Zahlungsweise 15 Euro und bei monatlicher Zahlungsweise  
5 Euro.

5. SEPA-Lastschriftmandat:

Im Falle einer Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates gilt 
Folgendes:

Sie ermächtigen uns widerruflich, die zu entrichtenden 
Versicherungsbeiträge zu Lasten des von Ihnen genannten 
Kontos mittels Einziehungsauftrag (Lastschrift) einzuziehen. 
Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, 
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Kosten aus dem Widerspruch 
gegen eine berechtigte Abbuchung oder Rücklastschrift 
mangels ausreichender Kontodeckung gehen zu Ihren 
Lasten.

Sie können innerhalb von acht Wochen – beginnend mit dem 
Belastungsdatum – die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

6. Zustandekommen des Vertrages / Beginn des 
 Versicherungsschutzes

Der Vertrag kommt mit Zugang des Versicherungsscheins 
beim Versicherungsnehmer zustande. Der Versicherungs-
schutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer die erste 
oder einmalige Prämie unverzüglich nach Ablauf der 
Widerspruchsfrist zahlt. Bei Lastschriftverfahren ist die 
Zahlung der Erst- oder Folgeprämie rechtzeitig, wenn wir 
zum genannten Zeitpunkt einziehen konnten und nicht 
gegen die Lastschrift Widerspruch eingelegt wurde.

7. Gültigkeitsdauer des Angebots 

Angebote sind für uns ab Erstellungsdatum vier Wochen 
bindend, es sei denn durch eine gesetzliche Vorschrift  
ist eine Änderung notwendig oder ein zwischenzeitlich 
eingetretenes Ereignis, (entsprechend der Antragsfragen) 
bedingt eine erneute Antragsprüfung.

8. Angaben zur Laufzeit 

Die Angaben zur Laufzeit Ihres Versicherungsvertrags 
entnehmen Sie bitte dem Antragsformular. Dort ist die von 
Ihnen gewünschte Vertragsdauer eingetragen. Sie ist auch 
im Versicherungsschein abgedruckt.

9. Vertragliche Kündigungsmöglichkeiten 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen 
oder uns spätestens einen Monat vor dem Ablauf des 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. Bei 
einer Vertragsdauer von drei oder mehr Jahren kann der 
Vertrag zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monat von 
Ihnen gekündigt werden. Bei einer Vertragsdauer von 
weniger als einem Jahr und bei Verträgen, die von vornher-
ein einen festen Endtermin vorsehen, endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt. Im Übrigen besteht ein Kündigungsrecht auch in 
folgenden Fällen:
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 ›  Für den Versicherer und den Versicherungsnehmer nach 
dem Versicherungsfall

 › Für den Versicherer bei Nichtzahlung der Folgeprämie

Einzelheiten können Sie den Allgemeinen Regelungen für die 
Haftpflichtversicherung in Abschnitt IX. entnehmen. Gesetz-
liche Kündigungsrechte bleiben hiervon unberührt.

10. Anzuwendendes Recht

Auf Ihren Versicherungsvertrag findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

11. Anzuwendende Sprache

Die Bedingungen, alle weiteren Vertragsbestimmungen und 
diese Verbraucherinformation werden Ihnen in deutscher 
Sprache mitgeteilt. Die Kommunikation während der 
Laufzeit des Vertrags wird in deutscher Sprache geführt.

12. Hinweis auf Rahmenvertrag für Spezial-Schaden-
ersatzrechtsschutz-Versicherung 

Die PHÖNIX Schutzgemeinschaft Assekuradeur GmbH (im 
Folgenden „PHÖNIX“) hat für die Versicherten der Privat-
haftpflichtversicherung einen Rahmenvertrag über eine 
Spezial-Schadenersatzrechtsschutz-Versicherung mit der 
Landesschadenhilfe Versicherung VaG abgeschlossen.

Der Beitrag für die Spezial-Schadenersatzrechtsschutz- 
Versicherung ist in der Prämie für die Privathaftpflichtver-
sicherung enthalten. Im Falle der Beendigung der Privathaft-
pflichtversicherung endet auch der Versicherungsschutz  
der Spezial-Schadenersatzrechtsschutz-Versicherung.

a) Versicherungsnehmer: PHÖNIX Schutzgemeinschaft 
Assekuradeur GmbH

b) Versicherte Personen: Versichert sind der jeweilige 
Versicherungsnehmer und die versicherten Personen einer 
über PHÖNIX bestehenden Privathaftpflichtversicherung.

c) Versicherer: Landesschadenhilfe Versicherung VaG (LSH), 
Vogteistr. 3, 29683 Bad Fallingbostel, Telefon: 05162 404-0
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III.  FOLGEN EINER VERLETZUNG  
DER GESETZLICHEN ANZEIGEPFLICHT

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß 
prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die im Antrag 
gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig 
 beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, 
denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsver-
mittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar 
gegenüber der PHÖNIX Schutzgemeinschaft Assekuradeur 
GmbH, Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg, schriftlich 
nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz 
gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben 
machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung 
der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Informa-
tion entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, 
alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach 
denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und 
vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrer-
heblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine 
 vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir 
vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben 
wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. Im Fall des Rück-
tritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den 
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, 
dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

 › weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles

 › noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 
Leistungspflicht

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn 
Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. Bei einem 
Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die 
vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig 
oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Unser 
Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlan-
gen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht 
fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-
pflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen 
erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um 
mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für 
den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über 
die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht 
werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, 
die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kennt-
nis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die 
Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. 
Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände 
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstri-
chen ist.

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den 
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannten.
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IV. WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, 
E-Mail, E-Postbrief) widerrufen. Haben Sie einen Antrag 
unterschrieben, beginnt die Frist erst dann zu laufen, 
nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Versicherungsbedingungen, die 
weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der 
VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung 
jeweils in Textform erhalten haben.

Haben Sie ein Angebot angefordert, beginnt die Frist am 
Tag, nachdem Sie Ihre Annahmeerklärung zum Vertragsan-
gebot an uns abgesendet haben. Unabhängig davon beginnt 
die Frist erst dann zu laufen, wenn Sie den Versicherungs-
schein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen 
nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in 
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflich-
tenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform 
erhalten haben.

Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufs-
frist jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 
312i Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 
Verbindung mit Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an: 
PHÖNIX Schutzgemeinschaft Assekuradeur GmbH 
Glockengießerwall 2 
22095 Hamburg

Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende 
Faxnummer zu richten: 
040 29 99 40-95 70

Bei einem Widerruf per E-Mail ist der Widerruf an folgende 
E-Mail-Adresse zu richten: 
service@phoenix.versicherung

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungs-
schutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie 
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf 
die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in 
diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den im 
Versicherungsschein ausgewiesenen Betrag. Dieser Betrag 
wird zeitanteilig berechnet. Die Erstattung zurückzuzahlen-
der Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz 
nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame 
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurück zu 
gewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszu-
geben sind. Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 des 
Versicherungsvertragsgesetzes wirksam ausgeübt, sind Sie 
auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammen-
hängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammen-
hängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem 
widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des 
Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer 
Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer 
betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch 
verlangt werden.

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt 
wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
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V. INFORMATIONEN ZU AUSSER
GERICHTLICHEN RECHTSBEHELFEN

1. Versicherungsombudsmann

Als Verbraucher haben Sie die Möglichkeit, sich bei 
 Beschwerden gegen uns als Ihren Versicherer an den 
Versicherungsombudsmann zu wenden:

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
Telefon: 0800 69 60 00 
Telefax: 0800 36 99 00

Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Dort haben Sie die Möglichkeit eines kostenlosen außerge-
richtlichen Schlichtungsverfahrens, solange die geltend 
gemachten Ansprüche nicht verjährt sind. Die Ansprüche 
aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.  
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist. Der Beschwerdegegenstand 
darf nicht bereits vor einem Gericht, Schiedsgericht oder 
einer anderen Streitschlichtungseinrichtung anhängig, 
entschieden oder geschlichtet worden sein. Der Ombuds-
mann behandelt Ihre Beschwerde erst, wenn Sie Ihren 
Anspruch bei uns geltend gemacht haben und uns sechs 
Wochen Zeit für unsere Entscheidung gegeben haben. Bis zu 
einem Beschwerdewert von 10.000 Euro trifft der Ombuds-

mann eine Entscheidung, an die wir gebunden sind. Ihnen 
steht dagegen weiterhin der Weg zum Gericht offen. Bei 
Beschwerden mit einem Wert von über 10.000 Euro spricht 
der Ombudsmann eine für beide Seiten unverbindliche 
Empfehlung aus. Ab einem Beschwerdewert von 100.000 Euro 
ist ein Verfahren vor dem Ombudsmann nicht mehr möglich. 
Durch die Einlegung der Beschwerde bei dem Ombudsmann 
wird Ihr Recht auf Beschreiten eines Rechtswegs bei den 
ordentlichen Gerichten nicht berührt.

2. Beschwerden

Bei Beschwerden können Sie sich direkt an die den Landes-
schadenhilfe Versicherung VaG (LSH) oder die PHÖNIX 
Schutzgemeinschaft Assekuradeur GmbH (PHÖNIX) 
wenden. Wenn Sie nicht zuerst mit der LSH oder PHÖNIX 
über Ihr Anliegen sprechen möchten, können Sie sich auch 
an die unter Nr. 1 genannte Aufsichtsbehörde wenden. 
Neben den Rechtsbehelfen nach Nr. 1 und 2 bleibt die 
gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen unberührt.

3. Verwender dieser Versicherungsbedingungen 

Diese Versicherungsbedingungen wurden durch die PHÖNIX 
Schutzgemeinschaft Assekuradeur GmbH mit dem Versi-
cherer verhandelt und erweitert. Verwender dieser Versiche-
rungsbedingungen bleibt der Versicherer. Insbesondere 
Auslegungsfragen und Unklarheiten in den Versicherungs-
bedingungen gehen zu Lasten des Versicherers. Die Versi-
cherungsbedingungen wurden nicht von der PHÖNIX 
Schutzgemeinschaft Assekuradeur GmbH erstellt, sondern 
von der Landesschadenhilfe Versicherung VaG.
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VI. TARIFBESTIMMUNGEN

1. Allgemeines 

Für die Risikobeurteilung sind Angaben über Vorversiche-
rung und Vorschäden notwendig.

1.1. In folgenden Fällen ist eine Annahme nicht möglich:

1.1.1. Mehr als ein Schaden in den letzten 3 Jahren vor 
Antragstellung.

1.1.2. Die Erst- oder Folgeprämie zur Vorversicherung wurde 
nicht gezahlt und es erfolgte eine Vertragsaufhebung nach 
§§ 37, 38 VVG.

1.1.3. Eine Kündigung durch den Vorversicherer erfolgte.

Für einen Antrag, der die Vorgaben nicht erfüllt, besteht 
keine vorläufige Deckung.

1.2. Was ist zusätzlich zu beachten?

1.2.1. Individuelle Risikoverhältnisse können besondere 
Prämienzuschläge, Bedingungen, Selbstbeteiligungen usw. 
erfordern.

1.2.2. Die im Antrag vorgesehenen Fragen müssen voll-
ständig und sorgfältig beantwortet werden.

1.2.3. Bei Risiken, die im Tarif nicht enthalten oder mit 
Anfrage bezeichnet sind, ist eine Anfrage bei der Landes-
schadenhilfe Versicherung VaG durch die PHÖNIX 
 Schutzgemeinschaft Assekuradeur GmbH erforderlich.

1.2.4.  Mündliche Nebenabreden zum Antrag, zum Tarif 
sowie zu den Bedingungen sind rechtsungültig.

2. Zahlungsweise

2.1. Bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats ist 
jährliche, halbjährliche, vierteljährliche und monatliche 
Zahlungsweise möglich.

2.2. Wenn kein SEPA-Lastschriftmandat vorliegt, ist nur die 
jährliche Zahlungsweise möglich (Selbstzahler).

2.3. Die Mindestprämie zzgl. Versicherungssteuer beträgt 
bei halbjährlicher Zahlungsweise 30 Euro, bei vierteljährli-
cher Zahlungsweise 15 Euro und bei monatlicher Zahlungs-
weise 5 Euro.

3. Datierung des Versicherungsbeginns

3.1. Das Datum des Versicherungsbeginns darf nicht vor 
Antragsaufnahme liegen, frühester Beginn ist der Antrags-
eingang bei der PHÖNIX Schutzgemeinschaft Assekuradeur 
GmbH, eine Rückdatierung ist nicht möglich.

3.2. Anträge können nicht früher als ein Jahr vor Vertrags-
beginn angenommen werden.

3.3. Hat der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz / Sitz im 
Ausland, ist eine deutsche Korrespondenzanschrift und die 
Abbuchung von einem deutschen Bankkonto zwingend 
erforderlich.

4. Tarifauswahl

4.1. Angeboten werden die Tarife max-PHV Premium und 
max-PHV Plus, die sich in Leistungsumfang und Deckungs-
summen unterscheiden.

4.2. Abschließbar in den Varianten Single (inkl. Kinder), 
Familie und Senior (ab vollendetem 60. Lebensjahr).

4.3. Selbstbeteiligung von 0 oder 150 Euro wählbar, 
 Deckungssummen 50.000.000 Euro im Tarif Premium, 
30.000.000 Euro im Tarif Plus.
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VII. HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch die PHÖNIX Schutzge-
meinschaft Assekuradeur GmbH (im Folgenden „PHÖNIX“) 
und die Landesschadenhilfe VaG (im Folgenden „LSH“) und die 
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

1. Verantwortliche

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung PHÖNIX 
PHÖNIX Schutzgemeinschaft Assekuradeur GmbH 
Glockengießerwall 2 
20095 Hamburg

Telefon: 040 29 99 40-0 
Fax: 040 29 99 40-95 70 
E-Mail: service@phoenix.versicherung

Unseren Datenschutzbeauftragten Herrn Dipl. Ing. (FH) 
Carsten Krämer erreichen Sie unter der E-Mail  
datenschutz@maxpool.de oder unserer Postadresse mit 
dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung LSH 
Landesschadenhilfe VaG 
Vogteistr. 3 
29683 Bad Fallingbostel

Telefon: 05162 404-0 
Fax: 05162 404-26 
E-Mail: info@lsh-versicherung.de

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der LSH ist  
unter der o.g. Anschrift oder E-Mail-Adresse,  
zu Hd. Herrn Olaf Mangliers, beziehungsweise unter  
www.datenschutzbeauftragter- hamburg.com erreichbar.

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen  
der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter 
Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der 
datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren 
maßgeblichen Gesetze.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen 
wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den 
Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des zu 
übernehmenden Risikos.

Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir 
diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, 
z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum 
Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein 
Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsver-
trages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten nicht möglich. Darüber hinaus benötigen wir Ihre 
personenbezogenen Daten zur Erstellung von versiche-
rungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer 
Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

Die Daten aller mit der LSH bestehenden Verträge nutzen 
wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, 
beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertrags-
anpassung / -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder  
für umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezoge-
ner Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien 
personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei 
Abschluss eines Unfallversicherungsvertrages) erforderlich 
sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. 
Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen 
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs.  
2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen 
von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). 
Dies kann insbesondere erforderlich sein:

 ›  zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

 ›  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbe-
sondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von 
Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten 
können,

 ›  zur Verifizierung Ihrer bei uns angegebenen Adresse vor 
der Zustellung von Schriftstücken.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, wie z. B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrecht-
licher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungs-
pflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in 
diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. 
Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren.

3. Kategorien von Empfängern  
der personenbezogenen Daten

3.1. Versicherer

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei Versiche-
rungsunternehmen. Dafür ist es erforderlich, Ihre Vertrags- 
und ggf. Schadendaten an Versicherer zu übermitteln,  
damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den 
Versicherungsfall machen kann.

Darüber hinaus ist es möglich, dass der Versicherer unser 
Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei 
der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung 
von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre 
Daten an den Versicherer nur, soweit dies für die Erfüllung 
unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist 
bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
erforderlichen Umfang. Nähere Informationen zu den 
eingesetzten Versicherern finden Sie unter Ziffer 1. „Ver-
antwortliche“.



VERTRAGSGRUNDLAGEN UND VERBRAUCHERINFORMATIONEN

Stand: 2021.06
Seite 12 von 56

PHÖNIX Schutzgemeinschaft 
Assekuradeur GmbH

Glockengießerwall 2
20095 Hamburg 

Geschäftsführer:
Oliver Drewes, Stefan Klahn

Amtsgericht Hamburg HRB 40179

3.2. Vermittler

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von 
einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler 
die zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages 
benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten.

Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie 
betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu 
Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

3.3. Externe Dienstleister

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.  
Eine Auflistung externer Dienstleister können Sie unter der 
E-Mail-Adresse datenschutz@maxpool.de anfordern.

3.4. Weitere Empfänger

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten 
an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden 
zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozial-
versicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfol-
gungsbehörden).

3.5. Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für 
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen geltend gemacht werden können 
(gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig 
Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, 
der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz.  
Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

3.6. Betroffenenrechte

Sie können unter der in Ziffer 1. genannten Adresse Auskunft 
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. 
Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzun-
gen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen.

Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe 
der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

3.7. Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu wider-
sprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berech-
tigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung 
widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation 
Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

3.8. Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an  
den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit 
Ludwig-Erhard-Str 22 
7. OG 
20459 Hamburg 
Tel.: 040 428 54-40 40 
Fax: 040 428 54-40 00 
E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

3.9. Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages 
bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls 
überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im 
dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personen-
bezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten 
früheren Versicherer erfolgen.

3.10. Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Auf Basis der von Ihnen gemachten Angaben entscheiden 
wir in bestimmten Fällen vollautomatisiert bei der Antrags- 
sowie der Vertragsbearbeitung. Die Entscheidung erfolgt 
dabei insbesondere auf der Grundlage Ihrer Angaben zu 
persönlichen Risikomerkmalen.

Die vollautomatisierten Entscheidungen basieren insbeson-
dere auf den vertraglichen Bedingungswerken und den 
daraus abgeleiteten Regeln und Bearbeitungsrichtlinien.

3.11. Weiterer Personenkreis

Haben Sie uns neben Ihren eigenen personenbezogenen 
Daten auch Daten weiterer Personen genannt (z. B. mitver-
sicherte Personen/Lebenspartner, abweichende Kontoinha-
ber etc.) geben Sie die vorliegenden Informationen zur 
Verwendung der Daten bitte auch an diese weiter.
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VIII. TEIL A – ALLGEMEINE VERSICHE
RUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE 
 PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG –  
STAND 05/2021

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung

Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versiche-
rungsschutzes in der Haftpflichtversicherung.

 › Abschnitt A 1 gilt für die allgemeinen und besonderen 
privaten Risiken (Privathaftpflichtrisiken).

 › Abschnitt A 2 gilt für Gewässerschäden und Schäden an 
der Umwelt (besondere Umweltrisiken).

 › Abschnitt A 3 gilt für Forderungsausfallrisiken.

 › Abschnitt A 4 gilt für Risiken durch Geothermie-Anlagen, 
die mittels Bohrung errichtet werden oder wurden  
(Geothermierisiko mittels Bohrung)

 › Abschnitt A 5 enthält Regelungen zum Abtretungsverbot, 
zur Prämienregulierung und zur Prämienangleichung.

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und 
Pflichten der Vertragsparteien.

 › Abschnitt B 1 regelt den Beginn des Versicherungsschut-
zes und Prämienzahlung.

 › Abschnitt B 2 regelt Dauer und Ende des Vertrages/
Kündigung.

 › Abschnitt B 3 enthält die Obliegenheiten des Versiche-
rungsnehmers.

 › Abschnitt B4 enthält weitere Regelungen.

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte 
Bedingungstext, der Versicherungsschein  
und seine Nachträge.

Tarifierung Familie/Single

Es werden die Tarife Single und Familie unterschieden. Im 
Tarif Single sind grundsätzlich nur der Versicherungsnehmer 
und seine Kinder versichert.

Es besteht keine Meldepflicht im Tarif Single.

Sollte ein Schaden auftreten und der Versicherungsnehmer 
nicht mehr Single sein, gilt ab der nächsten  
Hauptfälligkeit die Prämie für den Familientarif.

Für den Senioren-Tarif gilt immer der Umfang des Familien-
Tarifs.
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INHALTSVERZEICHNIS

Teil A

Abschnitt A 1 – Privathaftpflichtrisiko

A1-1  Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten  
(versichertes Risiko)

A1-2  Regelungen zu mitversicherten Personen und  
zum Verhältnis zwischen den Versicherten (Versi-
cherungsnehmer und mitversicherte Personen)

A1-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall

A1-4  Leistungen der Versicherung und Vollmacht des 
Versicherers

A1-5  Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, 
Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, 
Selbstbeteiligung)

A1-6  Besondere Regelungen für einzelne private Risiken 
(Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und 
besondere Ausschlüsse)

A1-6.1 Familie und Haushalt

A1-6.2 Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligentätigkeit

A1-6.3 Haus- und Grundbesitz

A1-6.4 Allgemeines Umweltrisiko

A1-6.5 Abwässer-/Rückstau- und Allmählichkeitsschäden

A1-6.6 Schäden an gemieteten Sachen (Mietsachschäden)

A1-6.7 Sportausübung

A1-6.8 Waffen und Munition

A1-6.9 Tiere

A1-6.10   Nichtversicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, 
Kraftfahrzeug-Anhänger

A1-6.11 Gebrauch von Luftfahrzeugen

A1-6.12 Gebrauch von Wasserfahrzeugen

A1-6.13 Gebrauch von Modellfahrzeugen

A1-6.14 Schäden im Ausland

A1-6.15 Vermögensschäden

A1-6.16 Übertragung elektronischer Daten

A1-6.17  Tagesmutter-/Tageseltern-/Babysitter-/ 
Au-pair- Tätigkeit

A1-6.18  Betriebspraktika/Ferienjobs/Fachpraktischer 
Unterricht

A1-6.19  Haftpflichtansprüche von Arbeitskollegen und 
Arbeitgebern

A1-6.20 Verlust von Schlüsseln

A1-6.21 Gefälligkeitsschäden

A1-6.22 Was gilt für deliktunfähige Personen?

A1-6.23 Opferhilfe

A1-6.24 Geothermie

A1-6.25 Ansprüche aus Benachteiligungen

A1-6.26 Nebenberufliche Tätigkeiten

A1-6.27  Betankungsschäden an fremden geliehenen 
Kraftfahrzeugen

A1-6.28 Beschädigung von Kraftfahrzeugen

A1-6.29 Be- und Entladeschäden

A1-6.30 Neuwertentschädigung

A1-6.31 Asbestschäden

A1-6.32 Kleinviehschäden

A1-6.33 Mediation

A1-6.34 Strafrechtsschutzdeckung im Haftpflichtfall

A1-6.35 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzung

A1-6.36 Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit

A1-6.37 Diensthaftpflicht für Risiken von Lehrern

A1-7 Allgemeine Ausschlüsse

A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden

A1-7.2  Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
 von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen 
 Leistungen

A1-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander

A1-7.4  Schadenfälle von Angehörigen des Ver-
sicherungsnehmers und von wirtschaftlich 
 verbundenen Personen

A1-7.5  Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, 
besonderer Verwahrungsvertrag

A1-7.6  Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten und sonstigen Leistungen

A1-7.7 Asbest

A1-7.8 Gentechnik

A1-7.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen

A1-7.10  Anfeindung, Schikane, Belästigung und  
sonstige Diskriminierung

A1-7.11 Übertragung von Krankheiten

A1-7.12 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen

A1-7.13 Strahlen

A1-7.14 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

A1-7.15 Ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung

A1-7.16  Verantwortliche Betätigung in Vereinigung  
aller Art

A1-8  Veränderungen des versicherten Risikos  
(Erhöhungen und Erweiterungen) 

A1-9  Neu hinzukommende Risiken  
(Vorsorgeversicherung) 

A1-10  Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung 
nach dem Tod des Versicherungsnehmers 
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A1-11 Garantien 

A1-11.1  Abweichungen gegenüber den Musterbedingungen 
des GDV

A1-11.2 Bedingungsverbesserungen / Innovationsklausel

A1-11.3 Versehensklausel

A1-11.4 Besitzstandsgarantie

A1-11.5 max-Leistungsschutz

A1-11.6 Konditionsdifferenzdeckung

A1-11.7 Anschlussdeckung bei Versichererwechsel

Abschnitt A 2 – Besondere Umweltrisiken

A2-1 Gewässerschäden (außer Anlagenrisiko)

A2-2 Gewässerschäden (Anlagenrisiko)

A2-3  Sanierung von Umweltschäden gemäß 
 Umweltschadensgesetz (USchadG)

Abschnitt A 3 – Forderungsausfallrisiko

A 3-1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung

A 3-2 Leistungsvoraussetzungen

A 3-3 Umfang der Forderungsausfalldeckung

A 3-4 Räumlicher Geltungsbereich

A 3-5  Besondere Ausschlüsse für das Forderungs-
ausfallrisiko

A3-6   Spezial-Schadenersatzrechtsschutz-Versicherung 
– Forderungsausfallrisiko

Abschnitt A 4 – Geothermierisiko mittels Bohrung

A4-1 Erweiterungen

A4-2 Ausschlüsse

A4-3 Planung und Errichtung

A4-4 Versicherungssummen, Selbstbeteiligung

Abschnitt A 5 – Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

A 5-1 Abtretungsverbot

A 5-2  Veränderungen des versicherten Risikos und 
Auswirkung auf die Prämie (Prämienregulierung)

A 5-3  Prämienangleichung und Kündigungsrecht nach 
Prämienangleichung
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Abschnitt A 1 –  
Privathaft pflichtrisiko

A1-1 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten 
 (versichertes Risiko)

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
den Gefahren des täglichen Lebens als

Privatperson und

nicht aus den Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes 
oder Amtes. 

A1-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und 
zum Verhältnis zwischen den Versicherten (Versi-
cherungsnehmer und mitversicherten Personen)

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert 
(Ausnahmen im SINGLE -Tarif)

max-PHV Premium mitversichert 
(Ausnahmen im SINGLE-Tarif)

A1-2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

A1-2.1.1 des Versicherungsnehmers, dessen Ehegatten und 
des eingetragenen Lebenspartners des Versicherungsneh-
mers. Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partner-
schaft nach dem Recht anderer Staaten lebt.

A1-2.1.2 Ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder, neben leiblichen 
auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder; bei volljährigen 
Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer Schul- 
oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung 
befinden. Als unmittelbar anschließende Berufsausbildung 
gilt eine berufliche Erstausbildung – Lehre und/oder 
Studium, auch Bachelor- und unmittelbar angeschlossener 
Masterstudiengang – nicht aber Referendarzeit, Fortbil-
dungsmaßnahmen und dergleichen. Bei Ableistung des 
freiwilligen Wehrdienstes, des Bundesfreiwilligendienstes 
oder des freiwilligen sozialen / ökologischen Jahres vor, 
während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt 
der Versicherungsschutz bestehen. Während einer Warte-
zeit/Arbeitslosigkeit von bis zu einem Jahr zwischen 
Schulabschluss und Beginn einer Ausbildung oder des 
freiwilligen Wehrdienstes, des Bundesfreiwilligendienstes 
oder des freiwilligen sozialen / ökologischen Jahres bleibt 
der Versicherungsschutz bestehen.

Es besteht auch Versicherungsschutz für maximal ein Jahr 
für volljährige Kinder des Versicherungsnehmers oder (Ehe-)
Partners, die ihre berufliche Erstausbildung beendet haben 
und mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemein-
schaft leben oder dort behördlich gemeldet sind.

A1-2.1.3 der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverhei-
rateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft lebenden mit dem Versicherungsnehmer verwandten 
Personen; hierunter fallen auch Kinder (auch Stief-, Adoptiv- 
und Pflegekinder des unter 2.1.1 und 2.1.2 aufgeführten 
Personenkreises mit geistiger/körperlicher Behinderung, 
dies gilt auch, wenn die Kinder dauerhaft in einer Behinder-
ten- / Pflegeeinrichtung leben); darüber hinaus von in 
häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherten lebenden 
Eltern bzw. Großeltern des Versicherten oder des Ehegatten. 
Die Mitversicherung des letztgenannten Personenkreises gilt 
auch bzw. erlischt nicht, wenn die mitversicherten Personen 
in einem Altenpflegeheim leben. Als mitversichert gelten 
auch Au-pairs und Austauschschüler.

A1-2.1.4 des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden Partners einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft und dessen Kinder, neben leiblichen 
auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder, sofern der Versiche-
rungsnehmer und der mitversicherte Partner unverheiratet 
sind, der mitversicherte Partner behördlich gemeldet ist 
oder im Vertrag namentlich benannt wurde.

Im SINGLE-Tarif sind grundsätzlich nur der Versicherungs-
nehmer und seine Kinder versichert.

Zu den Sätzen A1-2.1.1 bis A1-2.1.5 gilt: Ausgeschlossen 
bleiben Haftpflichtansprüche der mitversicherten Personen 
und deren Kinder gegen den Versicherungsnehmer mit 
Ausnahme der nach §116 Absatz 1 SGB X und §86 Absatz 1 
VVG übergegangenen Regressansprüche der Sozialversi-
cherungsträger, Träger der Sozialhilfe und privaten Kran-
kenversicherungsträger sowie etwaige übergangsfähige 
Regressansprüche von öffentlichen und privaten Arbeitge-
bern wegen Personenschäden.

Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die 
nicht auch die Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet 
mit der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft zwischen 
dem Versicherungsnehmer und dem Partner – dies gilt nicht 
für den SINGLE-Tarif.

Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den 
überlebenden Partner und dessen Kinder Abschnitt A1-10 
sinngemäß.

A1-2.1.5 der im Haushalt des Versicherungsnehmers 
beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser 
Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsver-
trag oder gefälligkeitshalber für Wohnung, Haus und Garten 
den Streudienst versehen oder vergleichbare übliche 
Tätigkeiten verrichten.

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge-
setzbuch VII handelt.
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Versicherungsschutz besteht für den Familien- und Haus-
haltsvorstand z. B. aus der Aufsichtspflicht über Minder-
jährige, auch als Tagespflegeperson für Kinder oder als 
Babysitter; auch dann, wenn es sich bei dieser Tätigkeit um 
eine Berufsausübung handelt.

A1-2.1.6 der minderjährigen Personen, die sich vorüberge-
hend – längstens ein Jahr – im Haushalt des Versicherungs-
nehmers aufhalten (zum Beispiel Au-pair, Austauschschüler, 
Gastkinder, Enkelkinder), soweit nicht anderweitig Versiche-
rungsschutz besteht – dies gilt nicht für den SINGLE-Tarif.

A1-2.1.7 Versicherungsschutz nach Ende der Mitver-
sicherung

Entfallen die Voraussetzungen für die Mitversicherung, weil 
z. B.

 › die Ehe rechtskräftig geschieden wurde oder

 › Kinder volljährig wurden, geheiratet haben oder

 › ihre Ausbildung beendet haben,

so besteht Nachversicherungsschutz bis zum nächsten 
Beitragsfälligkeitstermin, mindestens aber für 12 Monate. 
Wird bis dahin kein neuer Versicherungsschutz bei uns 
beantragt, so entfällt der Nachversicherungsschutz rück-
wirkend;

A1-2.1.8 Personenschäden

Soweit es sich um Personenschäden handelt, gelten die 
gesetzlichen Haftpflichtansprüche der versicherten Perso-
nen untereinander als mitversichert.

Sachschäden: Gilt nur im Modell max-PHV Premium

Einmalig während der Vertragslaufzeit sind nach 36 Mona-
ten Wartezeit Haftpflichtansprüche der versicherten 
Personen untereinander für Sachschäden bis 1.000 Euro mit 
150 Euro Selbstbeteiligung (max-JOKER) mitversichert.

Der Vertrag darf sich zu keinem Zeitpunkt im Mahnverfahren 
befunden haben.

A1-2.1.9 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht von 
Personen, die den versicherten Personen bei Notfällen 
freiwillig Hilfe leisten, gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. 
Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes richten sich 
nach dem Deckungsumfang dieses Vertrages. Erlangt der 
Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen 
Haftpflichtversicherungsvertrag, entfällt der Versicherungs-
schutz aus diesem Vertrag.

A1-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

A1-3.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der 
Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksam-
keit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses 
(Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich 
daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, 
aufgrund

gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch 
 genommen wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die 
Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den 
Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadener-
eignis geführt hat, kommt es nicht an.

A1-3.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, 
auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

a) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt 
der Leistung;

b) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacher-
füllung durchführen zu können;

c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstan-
des oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleis-
tung geschuldeten Erfolges;

d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

e) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung 
der Leistung;

f) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen.

A1-3.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, 
soweit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder 
Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers hinausgehen.

A1-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht  
des  Versicherers

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

A1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst

a) die Prüfung der Haftpflichtfrage,

b) die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche 
und

c) die Freistellung des Versicherungsnehmers von berech-
tigten Schadensersatzverpflichtungen.
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Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn 
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräf-
tigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschä-
digung verpflichtet ist und der Versicherer hier durch 
gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom 
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers 
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den 
Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkennt-
nis oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei 
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

A1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur 
Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatz-
ansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im 
Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer bevollmächtigt, den Prozess zu 
führen. Der Versicherer führt den Rechtsstreit im Namen 
des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

A1-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schaden-
ereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz 
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann,  
die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungs-
nehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt,  
so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen 
oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten 
des Verteidigers.

A1-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitver-
sicherte Person das Recht, die Aufhebung oder Minderung 
einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer 
bevollmächtigt, dieses Recht auszuüben.

A1-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungs-
summe, Serienschaden, Selbstbeteiligung)

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

A1-5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei 
jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungs-
summen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der 
Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige 
Personen erstreckt.

A1-5.2 Der Versicherer verzichtet auf die Maximierung der 
Deckungssumme.

A1-5.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungs-
fall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle 
eingetreten ist, wenn diese

a)  auf derselben Ursache,

b) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 
sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder

c) auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

beruhen.

A1-5.4 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsneh-
mer bei jedem Versicherungsfall an der Entschädigungsleis-
tung des Versicherers mit einem im Versicherungsschein 
und seinen Nachträgen festgelegten Betrag (Selbstbeteili-
gung). Auch wenn die begründeten Haftpflichtansprüche 
aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme 
übersteigen, wird die Selbstbeteiligung vom Betrag der 
begründeten Haftpflichtansprüche abgezogen. A1-5.1 Satz 1 
bleibt unberührt.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt  
der Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe die Selbst-
beteiligung nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtigter 
 Schadensersatzansprüche verpflichtet.

Nach fünf aufeinander folgenden schadenfreien Vertrags-
jahren entfällt die Selbstbeteiligung dauerhaft.

A1-5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

A1-5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche 
aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt 
der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der 
Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

A1-5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 
Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert 
der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug 
etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall 
noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, 
so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versi-
cherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert 
der Rente vom Versicherer erstattet.

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechen-
de Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz 
in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils 
gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versi-
cherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen 
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verblei-
bende Restversicherungssumme übersteigt, werden die 
sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der 
Versicherungssumme abgesetzt.

A1-5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung 
eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedi-
gung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungs-
nehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der 
Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädi-
gungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.
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A1-6 Besondere Regelungen für einzelne private 
Risiken (Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen 
und besondere Ausschlüsse)

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

A1-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne private 
Risiken, deren Risikobegrenzungen und die für diese Risiken 
geltenden besonderen Ausschlüsse.

Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen enthält, finden 
auch auf die in A1-6 geregelten Risiken alle anderen Ver-
tragsbestimmungen Anwendung (z. B. A1-4 – Leistungen der 
Versicherung oder A1-7 – Allgemeine Ausschlüsse).

A1-6.1 Familie und Haushalt

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers

a) als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der 
Aufsichtspflicht über Minderjährige);

b) als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen.

A1-6.2 Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligentätigkeit

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht 
hoheitlichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen 
Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen Engagements. 
Hierunter fallen z. B. die Mitarbeit

a) in der Kranken- und Altenpflege; der Behinderten-, 
Kirchen- und Jugendarbeit;

b) in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und 
 Interessenverbänden;

c) bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, 
 Musikgruppen, bei Pfadfindern oder gleichartig  
organisierten Gruppen.

d) als Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr (subsidiär)

Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht als vom 
Vormundschaftsgericht bestellter, nicht beruflicher Betreu-
er/Vormund für die zu betreuende Person. Für die Dauer der 
Betreuung/Vormundschaft ist im Umfang dieses Vertrages 
die persönliche gesetzliche Haftpflicht für die betreute 
Person mitversichert.

Erlangen Sie Versicherungsschutz aus einem anderen 
Haftpflichtversicherungsvertrag (z. B. Vereins- oder Be-
triebshaftpflichtversicherung), entfällt der Versicherungs-
schutz aus diesem Vertrag.

Nicht versichert

a) sind die Gefahren aus der Ausübung von wirtschaftlichen/
sozialen Ehrenämtern mit beruflichem Charakter wie z. B. als 
Betriebs- und Personalrat, Versichertenältester, Vertrauens-
person nach § 40 SGB IV, beruflicher Betreuer nach  
§ 1897 Abs. 6 BGB;

b) ist die Tätigkeit in öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern 
wie z. B. als Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, Schöffe, 
Laienrichter, Prüfer für Kammern.

A1-6.3 Haus- und Grundbesitz

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert gemäß A1-6.3.1

A1-6.3.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers als Wohnungsinhaber

A1-6.3.1.1.1 einer oder mehrerer in Europa gelegenen 
Wohnungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentü-
mer), einschließlich Ferienwohnung, Ferien- und Wochen-
endhaus sowie eines auf Dauer und ohne Unterbrechung 
fest installierten Wohnwagens, sofern sie vom Versiche-
rungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet 
werden, einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten, 
vorhandener Flüssiggastanks sowie eines Schrebergartens, 
eines Swimmingpools oder eines Teiches. Bei Sondereigen-
tümern sind Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemein-
schaftseigentums versichert. Die Leistungspflicht erstreckt 
sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem 
gemeinschaftlichen Eigentum.

A1-6.3.1.1.2 eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses 
(Doppelhaushälfte, Reihenhaus) oder Mehrfamilienhauses 
– indem Sie selber eine Wohnung bewohnen.

A1-6.3.1.2 Umfang der Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

Der Versicherungsschutz erstreckt sich für die in Ziffer 
A1-6.3.1.1.1 und A1-6.3.1.1.2 genannten Risiken auch auf die 
gesetzliche Haftpflicht

A1-6.3.1.2.1 aus der Verletzung von Pflichten, die dem 
Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften 
obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, 
Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen). Das 
gilt auch für die durch Vertrag vom Versicherungsnehmer 
ausschließlich als Mieter, Pächter oder Entleiher über-
nommene gesetzliche Haftpflicht für Verkehrssicherungs-
pflichten des Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, 
Verpächter) in dieser Eigenschaft;

A1-6.3.1.2.2 aus der Vermietung im Inland gelegener 
Immobilien,

A1-6.3.1.2.2.1 einer Einliegerwohnung im selbstbewohnten 
Einfamilienhaus bzw. von bis zu 2 Wohnungen, 
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A1-6.3.1.2.2.2 von bis zu 2 Eigentumswohnungen einschließ-
lich Ferienwohnungen,

A1-6.3.1.2.2.3 des Ein oder Zweifamilienhauses,

A1-6.3.1.2.2.4 des Wochenend- oder Ferienhauses, aus der 
separaten Vermietung von maximal 3 privat genutzten 
Garagen und Stellplätzen,

A1-6.3.1.2.3 als Inhaber eines unbebauten Grundstücks bis 
zu einer Grundfläche von 5.000 qm auch zu land- oder 
forstwirtschaftlichen Zwecken,

A1-6.3.1.2.4 als früherer Besitzer aus §836 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches, wenn die Versicherung bis zum 
Besitzwechsel bestand,

A1-6.3.1.2.5 des Insolvenzverwalters oder Zwangsverwalters 
in dieser Eigenschaft.

A1-6.3.1.2.6 als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten 
(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabear-
beiten) bis zu einer Bausumme von 500.000 Euro je 
Bauvorhaben, in selbst genutzter Immobilie unbegrenzt. Bis 
zu einer Bausumme von 500.000 Euro besteht auch 
Versicherungsschutz, wenn die Bauarbeiten in eigener Regie 
als auch durch Nachbarschaftshilfe durchgeführt werden. 
Mitversichert ist dabei die persönliche gesetzliche Haft-
pflicht der vom Versicherungsnehmer zur Mithilfe eingesetz-
ten und ordnungsgemäß zur gesetzlichen Unfallversiche-
rung angemeldeten Personen für Schäden, die sie in 
Ausübung dieser Verrichtungen Dritten verursachen. 
Ansprüche dieser Personen gegen die nach Ziffer A1-2.1 
versicherten Personen sind abweichend von A1-3.3 mitver-
sichert. Wenn der Betrag überschritten wird, entfällt dieser 
Versicherungsschutz.  
Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgever-
sicherung in A1-9.

Mitversichert ist

a) aus dem Miteigentum an zu den in A1-6.3.1 genannten 
Objekten gehörende Gemeinschaftsanlagen (z. B. gemein-
schaftliche Zugänge zur öffentlichen Straße, Wäschetro-
ckenplätze, Garagenhöfe, Abstellplatz für Mülltonnen); 

b) bei Neubauten die gesetzliche Haftpflicht als Besitzer des 
zu bebauenden Grundstücks für die Dauer der Bauzeit;

c) die gesetzliche Haftpflicht der vom Versicherungsnehmer 
beim Bau beschäftigten Personen für Schäden, die sie in 
Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den 
Versicherungsnehmer verursachen.

d) das Bauen mit eigener Bauleistung, jedoch ohne das 
Verwenden von selbst fahrenden Arbeitsmaschinen, 
Kraftfahrzeugen und Turmdrehkränen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
Sozialgesetzbuch VII handelt.

Nicht versichert sind

a) Bauplanung und Bauleitung;

b) Haftpflichtansprüche aus der Veränderung der Grund-
wasserverhältnisse;

c) Bau einer Geothermie-Anlage mittels Bohrung.

Eingeschlossen ist – abweichend von A1-7.5 – die gesetz-
liche Haftpflicht wegen der Beschädigung von Land-  
und Wasserfahrzeugen sowie Containern durch/oder beim 
Be- und Entladen und alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden.

Ohne besondere Vereinbarung besteht Versicherungsschutz 
in vorstehendem Umfang nur, soweit derartige Schäden 
nicht durch mechanische Be- und Entladevorrichtungen 
entstanden sind.

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versiche-
rungsschutz, wenn diese beim Abheben von oder Heben auf 
Land- oder Wasserfahr zeuge durch Kräne oder Winden zum 
Zwecke des Be- oder Entladens entstehen.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleibt die 
Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern.

Für die Bauherrenhaftpflicht gemäß Ziffer A1-6.3.1.2.6 gilt 
als Voraussetzung für den Versicherungsschutz, dass die 
Objekte im Inland gelegen sind.

A1-6.3.1.3. Die Bruttojahresmieteinnahmen dürfen insge-
samt 36.000 Euro nicht überschreiten.

A1-6.3.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers als Wohnungsinhaber

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Premium mitversichert gemäß A1-6.3.2

A1-6.3.2.1.1 einer oder mehrerer weltweit gelegener Woh-
nungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer), 
einschließlich Ferienwohnung, Ferien- und Wochenendhaus 
sowie eines auf Dauer und ohne Unterbrechung fest instal-
lierten Wohnwagens, sofern sie vom Versicherungsnehmer 
ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet werden, ein-
schließlich der zugehörigen Garagen und Gärten, vorhande-
ner Flüssiggastanks sowie eines Schrebergartens, eines 
Swimmingpools oder eines Teiches. Bei Sondereigentümern 
sind Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigen-
tums versichert. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch 
nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftli-
chen Eigentum.

A1-6.3.2.1.2 eines innerhalb Europas gelegenen Einfamilien-
hauses (Doppelhaushälfte, Reihenhaus) oder Mehrfamilien-
hauses.

A1-6.3.2.2 Umfang der Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

Der Versicherungsschutz erstreckt sich für die in Ziffer 
A1-6.3.2.1.1 und A1-6.3.2.1.2 genannten Risiken auch auf die 
gesetzliche Haftpflicht
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A1-6.3.2.2.1 aus der Verletzung von Pflichten, die dem 
Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften 
obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, 
Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen).  
Das gilt auch für die durch Vertrag vom Versicherungsneh-
mer ausschließlich als Mieter, Pächter oder Entleiher 
übernommene gesetzliche Haftpflicht für Verkehrssiche-
rungspflichten des Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, 
Verpächter) in dieser Eigenschaft;

A1-6.3.2.2.2 aus der Vermietung

A1-6.3.2.2.2.1 von einzelnen Räumen,

A1-6.3.2.2.2.2 einer Einliegerwohnung im selbstbewohnten 
Einfamilienhaus bzw. von bis zu zwei Wohnungen im selbst 
genutzten Mehrfamilienhaus,

A1-6.3.2.2.2.3 von bis zu 10 Eigentumswohnungen ein-
schließlich Ferienwohnungen,

A1-6.3.2.2.2.4 des Ein oder Zweifamilienhauses,

A1-6.3.2.2.2.5 des Wochenend- oder Ferienhauses,

A1-6.3.2.2.3 des fest installierten Wohnwagens zu Wohn-
zwecken einschließlich der zugehörigen Garagen und 
Stellplätze.

A1-6.3.2.2.4 aus der Vermietung von maximal fünf Räumen 
zu sonstigen – auch gewerblichen – Zwecken (z. B. als 
Lager, Büro) sowie aus der separaten Vermietung von 
maximal fünf Garagen und Stellplätzen – auch zu gewerb-
lichen Zwecken,

A1-6.3.2.2.5 als Inhaber eines unbebauten Grundstücks bis 
zu einer Grundfläche von 10.000 qm auch zu land- oder 
forstwirtschaftlichen Zwecken,

A1-6.3.2.2.6 als früherer Besitzer aus §836 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches, wenn die Versicherung bis zum 
Besitzwechsel bestand,

A1-6.3.2.2.7 des Insolvenzverwalters oder Zwangsverwalters 
in dieser Eigenschaft.

A1-6.3.2.2.8 als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten 
(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabear-
beiten) bis zu einer Bausumme von 1.000.000 Euro je 
Bauvorhaben, in selbst genutzter Immobilie unbegrenzt. Bis 
zu einer Bausumme von 1.000.000 Euro besteht auch 
Versicherungsschutz, wenn die Bauarbeiten in eigener Regie 
als auch durch Nachbarschaftshilfe durchgeführt werden. 
Mitversichert ist dabei die persönliche gesetzliche Haft-
pflicht der vom Versicherungsnehmer zur Mithilfe eingesetz-
ten und ordnungsgemäß zur gesetzlichen Unfallversiche-
rung angemeldeten Personen für Schäden, die sie in 
Ausübung dieser Verrichtungen Dritten verursachen. 
Ansprüche dieser Personen gegen die nach A1-2.1 versicher-
ten Personen sind abweichend von A1-3.3 mitversichert. 
Wenn der Betrag überschritten wird, entfällt dieser Versiche-
rungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung in A1-9.

A1-6.3.2.3. Die Bruttojahresmieteinnahmen dürfen insge-
samt 36.000 Euro nicht überschreiten.

Mitversichert ist

a) aus dem Miteigentum an zu den in A1-6.3.2 genannten 
Objekten gehörende Gemeinschaftsanlagen (z. B. gemein-
schaftliche Zugänge zur öffentlichen Straße, Wäschetro-
ckenplätze, Garagenhöfe, Abstellplatz für Mülltonnen);

b) bei Neubauten die gesetzliche Haftpflicht als Besitzer des 
zu bebauenden Grundstücks für die Dauer der Bauzeit;

c) die gesetzliche Haftpflicht der vom Versicherungsnehmer 
beim Bau beschäftigten Personen für Schäden, die sie in 
Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den 
Versicherungsnehmer verursachen.

d) das Bauen mit eigener Bauleistung, jedoch ohne das 
Verwenden von selbst- fahrenden Arbeitsmaschinen, 
Kraftfahrzeugen und Turmdrehkränen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
Sozialgesetzbuch VII handelt.

Nicht versichert sind

a) Bauplanung und Bauleitung;

b) Haftpflichtansprüche aus der Veränderung der Grund-
wasserverhältnisse;

c) Bau einer Geothermie-Anlage mittels Bohrung.

Eingeschlossen ist – abweichend von A1-7.5 – die gesetz-
liche Haftpflicht wegen der Beschädigung von Land-  
und Wasserfahrzeugen sowie Containern durch/oder beim 
Be- und Entladen und alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden.

Ohne besondere Vereinbarung besteht Versicherungsschutz 
in vorstehendem Umfang nur, soweit derartige Schäden 
nicht durch mechanische Be- und Entladevorrichtungen 
entstanden sind.

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versiche-
rungsschutz, wenn diese beim Abheben von oder Heben auf 
Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum 
Zwecke des Be- oder Entladens entstehen.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleibt die 
Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern.

Für die Bauherrenhaftpflicht gemäß Ziffer A1-6.3.2.2.8 gilt 
als Voraussetzung für den Versicherungsschutz, dass die 
Objekte im Inland oder in Europa gelegen sind.

Regressverzicht

Wir verzichten im Leistungsfall auf Rückgriffsansprüche 
gegenüber Familienangehörigen in deren Eigenschaft als 
Miteigentümer der unter Nr. A1-6.3.2 genannten Immobilien, 
soweit nicht anderweitig Haftpflichtversicherungsschutz 
besteht.
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A1-6.3.3 als Betreiber von im Inland gelegenen Anlagen und 
Schäden, die im Zusammenhang stehen mit dem Betrieb

a) einer Photovoltaikanlage – inklusive Einspeisung von 
elektrischem Strom in das Netz des örtlichen Netzbetreibers 
und/oder

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert bis 15 kWp

max-PHV Premium mitversichert bis 15 kWp

b) einer Solarthermieanlage und/oder

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

c) bei einer Flächengeothermieanlage

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist,

a) dass sich die unter A1-6.3.3 a) bis b) genannten Anlagen 
auf einem mitversicherten im Inland gelegenen selbst 
bewohnten Einfamilienhaus (bzw. einer Doppelhaushälfte) 
oder auf einem Wohnhaus (sofern sich in diesem nicht mehr 
als zwei abgeschlossene Wohnungen – einschließlich 
zugehöriger Garagen) oder

b) dass sich die unter A1-6.3.3 c) genannte Anlage auf dem 
mitversicherten im Inland gelegenen Grundstück

befinden bzw. befindet.

Mitversichert ist hier im Rahmen von A1-6.3.3 der Versiche-
rungsnehmer als Bauherr seiner Photovoltaik- oder Solar-
thermieanlage, nicht jedoch als Bauherr einer Flächengeo-
thermie-Anlage.

Nicht versichert sind Ansprüche

a) wegen Schäden an der Photovoltaik-, Solarthermie- oder 
Erdwärmeanlage selbst;

b) wegen Schäden durch den Anschluss der Photovoltaikan-
lage an das Netz des öffentlichen Netzbetreibers;

c) wegen Schäden infolge der Montage am Bestimmungsort 
der Photovoltaik-, Solarthermie- oder Erdwärmeanlage;

d) wegen Abnutzung, Verschleißes oder übermäßiger 
Beanspruchung.

A1-6.4 Allgemeines Umweltrisiko

A1-6.4.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privat-
rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 
Schäden durch Umwelteinwirkung.

Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie  
durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck, Strahlen, 
Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erscheinungen 
verursacht werden, die sich in Boden, Luft oder Wasser 
ausgebreitet haben.

A1-6.4.2 Versicherungssumme

Die Versicherungssumme, welche auch gleichzeitig die 
Jahreshöchstentschädigung ist, beträgt im Rahmen der 
vereinbarten Versicherungssumme bei

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus 3 Mio. Euro

max-PHV Premium 5 Mio. Euro

A1-6.4.3 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
Ansprüche aus Gewässerschäden.

Zu Gewässerschäden und Schäden nach dem Umweltscha-
densgesetz siehe Abschnitt A 2 (besondere Umweltrisiken).

A1-6.5 Abwässer/Rückstau- und Allmählichkeitsschäden

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden

a) durch Abwässer. Bei Sachschäden gilt dies ausschließlich 
für Schäden durch häusliche Abwässer – auch aus dem 
Rückstau des Straßenkanals.

b) aus dem Betrieb einer privat genutzten Abwassergrube 
für häusliche Abwässer.

c) die entstehen durch allmähliche Einwirkung der Tempera-
tur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit und von Niederschlä-
gen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen).

A1-6.6 Schäden an gemieteten Sachen (Mietsachschäden)

Mietsachschäden sind Schäden an fremden, vom Versiche-
rungsnehmer oder von seinen Bevollmächtigten oder 
Beauftragten gemieteten Sachen und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden.

A1-6.6.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen Mietsachschäden an

Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemiete-
ten Räumen in Gebäuden einschließlich Balkonen, Terrassen 
und Loggien.

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert
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Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflicht-
ansprüche wegen

a) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,

b) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 
hiergegen besonders versichern kann.

Die Höchstersatzleistung ist begrenzt auf die jeweilige 
Versicherungssumme.

A1-6.6.2 Für Schäden an fremden beweglichen, gemieteten 
oder geliehenen Sachen gilt:

a) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschä-
digung, der Vernichtung oder dem Abhandenkommen 
fremder, beweglicher gemieteter oder geliehener Sachen.

Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der vertrag-
lichen Versicherungssumme je Versicherungsfall – je 
Tarifmodell –

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus max. 100.000 Euro

max-PHV Premium Deckungssumme

Zusätzlich erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf 
elektrische medizinische Geräte wie z. B. ein Inhalationsgerät 
oder ein Blutdruck-Messgerät und auf Schäden an Smart-
phones, Tablets und Laptops (Netbook, Notebook, etc.).

b) Für Schäden an fremden beweglichen Sachen in Hotel-
zimmern, Pensionen, Schiffskabinen, Schlafwagenabteil, 
Ferienwohnungen und -häusern besteht Versicherungs-
schutz gemäß A1-6.6.1.

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus max. 100.000 Euro

max-PHV Premium Deckungssumme

Ausgeschlossen bei A1-6.6.2 a) und b) sind

a) alle sich daraus ergebenden Vermögensfolgeschäden;

b) Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der 
versicherten Person dienen;

c) Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige 
Beanspruchung;

d) Ansprüche wegen Abhandenkommens von Geld, 
 Urkunden und Wertpapieren;

e) Schäden an Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen;

f) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 
 Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und 
Gasgeräten;

g) Schäden an Sachen, die den versicherten Personen  
für mehr als 3 Monate überlassen wurden (gilt nicht für 
elektrische medizinische Geräte);

Gilt nur im Modell max-PHV Premium: 

Die Ausschlüsse zu A1-6.6.2 f) und g) gelten nicht.

Als mitversichert gelten Schäden an Wasserfahrzeugen, 
soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforder-
lich ist und für die Fahrzeuge keine Zulassungs- oder 
Versicherungspflicht besteht.

Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der vertrag-
lichen Versicherungssumme je Versicherungsfall – je 
Tarifmodell –

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium Deckungssumme

A1-6.7 Sportausübung

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus

a) der Ausübung von Sport.

b) aus dem Besitz oder Gebrauch von Fahrrädern (auch 
Pedelecs und Elektrofahrräder), bei denen keine Ver-
sicherungspflicht besteht.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflicht-
ansprüche aus

c) einer jagdlichen Betätigung,

d) der Teilnahme an Pferde- oder Kraftfahrzeug-Rennen 
sowie der Vorbereitung hierzu (Training).

A1-6.8 Waffen und Munition

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem 
Gebrauch von

Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Ge-
schossen (auch aus dem erlaubten Abbrennen von privaten 
Feuerwerken).

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind der Besitz 
und der Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie 
Munition und Geschossen zu Jagdzwecken oder zu straf-
baren Handlungen.
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A1-6.9 Tiere

A1-6.9.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers als Halter oder Hüter von

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

a) zahmen Haustieren z. B. Katzen, Hühnern, Tauben

b) gezähmten Kleintieren z. B. Hamster, Meerschweinchen

c) Bienen

d) Blinden-, Signal- oder Behindertenbegleithunden

Ausschluss:

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die gesetz-
liche Haftpflicht als Halter oder Hüter von:

a)  Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren

b)  wilden Tieren mit nicht erlaubter und genehmigungs-
pflichtiger Haltung und Hütung

c)  Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen 
Zwecken gehalten werden.

Gilt nur im Modell max-PHV Premium: 

Dieser Ausschluss bezieht sich nicht auf eine geringfügige 
Haltung von Nutztieren (z. B. Rinder, Schafe, Schweine, 
Geflügel) zu eigenwirtschaftlichen Zwecken.

A1-6.9.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers

a) als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder 
Pferde,

b) als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde (auch 
Reitbeteiligung),

c) als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke  
(Kutsch- oder Schlittenfahrten) zu privaten Zwecken,

soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haft-
pflichtversicherung besteht.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflicht-
ansprüche der Tierhalter oder -eigentümer sowie Fuhr-
werkseigentümer wegen Sach- und Vermögensschäden.

A1-6.9.3 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers als Halter von

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

wilden Kleintieren (z. B. Spinnen, Fröschen, Skorpionen  
und Schlangen), wenn es sich dabei um erlaubte und – 
 soweit genehmigungspflichtig – genehmigte Haltung und 
Hütung im Haushalt des Versicherungsnehmers zu privaten 
 Zwecken handelt.

Aufwendungen für behördlich veranlasste Maßnahmen zum 
Wiedereinfangen entlaufener wilder Tiere, deren Haltung 
mitversichert ist, werden vom Versicherer übernommen, 
soweit der Versicherungsnehmer zur Abwendung öffentli-
cher Gefahren zum Kostenersatz verpflichtet ist.

A1-6.10 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, 
Kraftfahrzeug-Anhänger

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

A1-6.10.1 Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 
Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch 
ausschließlich von folgenden nicht versicherungspflichtigen 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-Anhängern:

a) nur auf nicht-öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren-
de Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbedingte 
Höchstgeschwindigkeit;

b) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbeding-
ter Höchstgeschwindigkeit;

c) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit;

d) selbstfahrende Arbeitsmaschinen (z. B. selbstfahrende 
Mäher, Schneeräumgeräte, Kehrmaschinen) mit nicht mehr 
als 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;

e) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflichtig 
sind oder nur auf nicht-öffentlichen Wegen und Plätzen 
verkehren;

f) maschinell angetriebene Krankenfahrstühle (Elektroroll-
stühle), einem Golfwagen/-caddie unter der Voraussetzung, 
dass die vorgenannten Fahrzeuge nicht zulassungs- und 
versicherungspflichtig sind.

In Erweiterung zu A1-6.10.1

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Eigentümer, 
Halter oder Führer wegen Schäden, die durch den Gebrauch 
folgender Kraft-, Wasser-, Luftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-
anhänger verursacht werden:
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Versicherungspflichtige

 › Elektrofahrräder,
 › Golfwagen,
 › Kinderfahrzeuge und
 › Krankenfahrstühle,

sofern für das Fahrzeug keine Kfz-Haftpflichtversicherung 
besteht und den versicherten Personen die Überschreitung 
der für die Versicherungspflicht maßgeblichen Geschwindig-
keitsgrenze nicht bewusst war oder das Fahrzeug nur 
ausnahmsweise auf öffentlichen Wegen und Plätzen genutzt 
wurde oder die versicherten Personen davon ausgingen, 
dass der Fahrzeughalter die erforderliche Versicherung 
abgeschlossen habe.

Mit diesen Regelungen wollen wir die versicherten Personen 
vor unbewussten Versicherungslücken schützen. Damit 
kann und soll jedoch nicht die gesetzlich vorgeschriebene 
Kfz- Haftpflichtversicherung ersetzt werden und wir geben 
folglich auch keine Versicherungskennzeichen oder -bestäti-
gungen aus.

Bei Schäden im Ausland bieten wir für den Gebrauch der in 
A1-6.10.1. genannten Fahrzeuge auch Versicherungsschutz, 
falls in dem betreffenden Land keine Versicherungspflicht 
besteht oder soweit eine bestehende Haftpflichtversiche-
rung keine ausreichende Leistung erbringt.

A1-6.10.2 Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt:

Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr-
zeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 
gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht von unberechtig-
ten Fahrern gebraucht werden.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass die Fahrzeuge nicht von einem Fahrer benutzt 
werden, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten 
verletzt, gilt B3-3.3 (Leistungsfreiheit bei Verletzung von 
Obliegenheiten).

A1-6.11 Gebrauch von Luftfahrzeugen

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

A1-6.11.1 Versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
verursacht werden durch den Gebrauch von Luftfahrzeugen, 
die nicht der Versicherungspflicht unterliegen, darüber 
hinaus auch von Flugmodellen, unbemannten Ballonen und 
Drachen, die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrie-
ben werden und deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt. 
Mitversichert sind auch Kitesport-Geräte, z. B. Kite-Drachen, 
-Boards, -Buggys u. ä.

A1-6.11.2 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht (Gefährdungshaf-
tung/vermutetes Verschulden/Verschuldenshaftung) des 
Versicherungsnehmers als Luftfahrzeughalter und Luftfahr-
zeugführer sowie die gesetzliche Haftpflicht aller Personen, 
die mit Wissen und Willen des Versicherungsnehmers an der 
Führung und Bedienung der Luftfahrzeuges beteiligt sind, 
einschließlich der Personen, die berechtigt sind, die Fern-
steuerungsanlage des Luftfahrzeuges zu bedienen. Versi-
chert sind Schäden, die durch den erlaubten und privaten 
Besitz, Eigentum oder Gebrauch von nicht versicherungs-
pflichtigen Luftfahrzeugen verursacht werden, z. B. Fessel-
drachen und Lenkdrachen.

A1-6.11.3

Der Versicherungsschutz umfasst versicherungspflichtige, 
unbemannte Luftfahrzeuge, (zum Beispiel Drohnen, Multi-
copter, Quadrocopter, Hexacopter u. a. Flugmodelle), deren 
Startmasse 5 kg nicht übersteigt.

A1-6.11.4

Versichert sind erlaubte Flüge. Der Versicherungsnehmer 
muss die geltenden Vorschriften wie zum Beispiel etwaige 
Befähigungsnachweise, Berechtigungen, Aufstiegserlaubnis, 
Sperrzonen, usw. beachten. Wenn andere berechtigte 
Personen das Luftfahrzeug bedienen, hat der Versicherungs-
nehmer diese Personen auf die Einhaltung hinzuweisen.

A1-6.11.5 Versichert ist darüber hinaus die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die 
durch den Gebrauch versicherungspflichtiger Luftfahrzeuge 
verursacht werden, soweit der Versicherungsnehmer nicht 
als deren Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer in 
Anspruch genommen wird.

A1-6.12 Gebrauch von Wasserfahrzeugen

A1-6.12.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen Schäden, die verursacht 
werden durch den Gebrauch ausschließlich von folgenden 
Wasserfahrzeugen:

a) eigene und fremde Wasserfahrzeuge ohne Segel, Motoren 
(auch ohne Hilfs- oder Außenbordmotoren) oder Treibsätze 
z. B. Ruder-, Schlauch- und Paddelboote, Kajaks, Kanus, 
Kanadier);

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

b) fremde Segelboote – auch mit Motor 

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium bis 30 qm / bis 20 PS / 14,8 KW
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c) eigene und fremde Surf- und Windsurfbretter;

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

d)  eigene Segelboote bis – je nach Tarifmodell – Segelfläche 

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus bis 20 qm

max-PHV Premium bis 30 qm / bis 20 PS / 14,8 KW

e) eigene Motorboote mit einer Motorstärke – je Tarifmodell 
– bis maximal;

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus bis 20 PS/14,8 KW

max-PHV Premium ohne Begrenzung

f) fremde Wasserfahrzeuge mit Motoren, soweit

1)  diese nur gelegentlich gebraucht werden und

2) für das Führen keine behördliche Erlaubnis  
erforderlich ist.

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

g)  fremde Jetski

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium bis 80 PS/59 KW

A1-6.12.2 Versichert ist darüber hinaus die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die 
durch den Gebrauch von Wasserfahrzeugen verursacht 
werden, soweit der Versicherungsnehmer nicht als deren 
Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer in Anspruch 
genommen wird.

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

A1-6.13 Gebrauch von Modellfahrzeugen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden, die verursacht werden 
durch den Gebrauch von ferngelenkten Land- und 
 Wasser-Modellfahrzeugen.

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

A1-6.14 Schäden im Ausland

A1-6.14.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen im Ausland eintretender 
Versicherungsfälle ausschließlich, wenn diese

a) auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im 
Inland bestehendes versichertes Risiko zurückzuführen sind 
oder

b) auf eine versicherte Handlung in Europa bzw. auf ein in 
Europa bestehendes versichertes Risiko zurückzuführen 
sind oder

c) bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt – 
 außerhalb Europas maximal – je nach Tarifmodell – einge-
treten sind.

Tarifmodell EUROPA weltweit

max-PHV Plus unbegrenzt 5 Jahre

max-PHV Premium unbegrenzt unbegrenzt

Die 5-Jahresfrist beginnt mit dem Verlassen Europas. Eine 
einmalige Fristverlängerung ist innerhalb der ersten fünf 
Jahre durch einen dreimonatigen Aufenthalt in Deutschland 
zu erzielen.

Für den vorübergehenden Auslandsaufenthalt weltweit gilt 
eine zeitlich unbegrenzte Deckung für im Ausland eintreten-
de Versicherungsfälle. Voraussetzung hierfür ist, dass es 
sich nur um einen vorübergehenden und nicht endgültigen 
Auslandsaufenthalt (z. B. Auswanderung) handelt. Wenn Sie 
Ihren Wohnsitz im Ausland haben, ist eine postalische 
Adresse in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und die 
Abbuchung der Versicherungsprämien von einem deutschen 
Bankkonto zwingend erforderlich.

Sobald die postalische Adresse des Versicherungsnehmers 
aus der BRD ins Ausland verlegt wird, besteht über diesen 
Vertrag – ab dem Tag der Aufgabe der Adresse – kein 
Versicherungsschutz mehr.

Die Phönix Schutzgemeinschaft Assekuradeur GmbH behält 
sich für diesen Fall vor, den Vertrag zum Zeitpunkt der 
Kenntnisnahme der Aufgabe der postalischen Adresse in der 
BRD mit einer Frist von einem Monat zu kündigen.

Der Geltungsbereich Europa umfasst den Kontinent Europa 
im geografischen Sinn zuzüglich der außereuropäischen 
Anliegerstaaten des Mittelmeeres, den Kanarischen Inseln, 
den Azoren und Madeira.

Versichert sind hierbei auch Ansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer aus § 110 Sozialgesetzbuch VII und die 
gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden Benutzung 
oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland 
gelegenen Wohnungen und Häusern gemäß Tarifmodell.
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Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Bei Schadenereignissen in den USA bzw. US-Territorien 
werden die Aufwendungen des Versicherungsnehmers für 
Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der 
von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbeson-
dere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts-
kosten als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-
rechnet.

A1-6.14.2 Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versiche-
rungsfall durch behördliche Anordnung eine Kaution zur 
Sicherstellung von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen 
Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu einer 
Höhe von – je nach Tarifmodell – zur Verfügung.

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus bis 100.000 Euro

max-PHV Premium bis zur Deckungssumme

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu 
leistende Schadenersatzzahlung angerechnet.

Die Mitversicherung der Kautionsstellung begrenzt sich auf 
versicherte Ereignisse, die diesem Vertrag zugrunde liegen.

Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so 
ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbe-
trag zurückzuzahlen. Das gleiche gilt, wenn die Kaution als 
Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicher-
ter Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder die 
Kaution verfallen ist.

A1-6.14.3 Führen fremder versicherungspflichtiger Kraft-
fahrzeuge im Ausland (Mallorca-Deckung)

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

a) Versichert ist – abweichend von A1-6.10 und A1-7.14 –  
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Führer eines fremden versicherungspflichtigen Kraftfahrzeu-
ges wegen Schäden, die auf einer Reise im europäischen 
Ausland (siehe A1-6.14.1 b)) eintreten, soweit nicht oder 
nicht ausreichend Deckung aus einer für das Fahrzeug 
abgeschlossenen Haftpflichtversicherung besteht.

b) Als Kraftfahrzeuge gelten:

1)  Personenkraftwagen,

2)  Krafträder,

3)  Wohnmobile bis 4 t zulässiges Gesamtgewicht 

soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beför-
derung von nicht mehr als 9 Personen (einschließlich 
Führer) bestimmt sind.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die 
gesetzliche Haftpflicht aus dem Mitführen von Wohnwa-
gen-, Gepäck- oder Bootsanhängern.

c) Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in A1-8.1 
(Erhöhungen und Erweiterungen) und A1-9.3 a) (Vorsorge-
versicherung).

d) Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahr-
zeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 
gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer 
benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 
Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer 
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende 
Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür Sorge zu 
tragen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt 
wird, der durch alkoholische Getränke oder andere berau-
schende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu 
führen.

e) Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem 
bestehenden Kfz- Haftpflichtversicherungsvertrag, so gilt 
der Versicherungsschutz dieser Privathaftpflichtversiche-
rung im Anschluss an die bestehende Kfz-Haftpflichtversi-
cherung.

A1-6.15 Vermögensschäden

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

A1-6.15.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen Vermögensschäden,  
die weder durch Personen- noch durch Sachschäden 
entstanden sind.

A1-6.15.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
Ansprüche wegen Vermögensschäden

a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 
Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte 
oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige 
Leistungen;

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an 
wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
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e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reise-
veranstaltung;

f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, 
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften,  
aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie 
aus Untreue oder Unterschlagung;

g) aus Rationalisierung und Automatisierung;

h) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen;

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehe malige 
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer 
Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammen-
hang stehen;

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedin-
gungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster 
Pflichtverletzung;

l) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

m) aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräu-
sche, Gerüche, Erschütterungen)

Im Tarif max-PHV Premium gilt der Ausschluss Ziffer 
A1-6.15.2 m) nicht.

A1-6.16 Übertragung elektronischer Daten

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

A1-6.16.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, 
der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer 
Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger.

Dies gilt ausschließlich für Schäden aus

a) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei 
Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schadpro-
gramme;

b) der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der 
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei 
Dritten und zwar wegen

1) sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, 
nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie

2) der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten 
Daten bzw. Erfassung/korrekter Speicherung nicht oder 
fehlerhaft erfasster Daten;

c) der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen 
Datenaustausch.

Im Tarifmodell max-PLUS gilt: Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass seine auszutauschenden, 
zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheits-
maßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, 
Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, 
die dem Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen 
können auch durch Dritte erfolgen. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt B3-3.3 (Leistungs-
freiheit bei Obliegenheitsverletzung).

A1-6.16.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche 
aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen:

a) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

b) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, 
-Schulung;

c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, 
-wartung, -pflege;

d) Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, 
Full-Service-Providing;

e) Betrieb von Datenbanken.

A1-6.16.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungs-
fälle eingetreten ist, wenn diese

a) auf derselben Ursache,

b) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 
sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

c) auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung 
elektronischer Daten mit gleichen Mängeln

beruhen. A1-5.3 findet insoweit keine Anwendung.

A1-6.16.4 Für Versicherungsfälle im Ausland besteht – 
 insoweit abweichend von A1-6.14 – Versicherungsschutz 
ausschließlich, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche 
in europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer 
Staaten geltend gemacht werden.

A1-6.16.5 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

a) Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass 
der Versicherungsnehmer bewusst

1. unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/
Datennetze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial  
of Service Attacks),

2. Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung 
zu zerstören oder zu verändern (z. B. Software-Viren, 
 Trojanische Pferde);

b) Ansprüche, die in engem Zusammenhang stehen mit

1. massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten 
elektronisch übertragenen Informationen (z. B. Spamming),
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2. Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich 
bestimmte Informationen über Internet-Nutzer gesam-
melt werden sollen;

c) Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
 Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechts-
widrigen Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige 
bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

A1-6.17 Tagesmutter-/Tageseltern-/Babysitter-/ 
Au-pair-Tätigkeit

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert bis 8 Kinder

max-PHV Premium mitversichert

A1-6.17.1 Versicherungsschutz besteht für den Familien- und 
Haushaltsvorstand zum Beispiel aus der Aufsichtspflicht 
über Minderjährige, auch als Tagespflegeperson für Kinder 
oder als Babysitter; auch dann, wenn es sich bei dieser 
Tätigkeit um eine Berufsausübung handelt.

a) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit 
als Tagesmutter (Tageseltern), Babysitter oder Au-pair, 
insbesondere aus der übernommenen Beaufsichtigung 
(Aufsichtspflicht) von zur Betreuung übernommenen 
minderjährigen Kindern im Rahmen des eigenen Haushalts 
oder des Haushaltes der zu betreuenden Kinder, auch 
außerhalb der Wohnung, z. B. bei Spielen, Ausflügen usw.

b) Nicht versichert ist jedoch die Ausübung dieser Tätigkeit 
in Betrieben und Institutionen, z. B. Kindergärten, Kinderhor-
ten oder Kindertagesstätten.

c) Versichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht der 
Tageskinder während der Obhut bei den Tageseltern. Erlangt 
das Tageskind Versicherungsschutz aus einem anderen 
fremden Haftpflichtversicherungsvertrag, so entfällt 
insoweit der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag. Zeigt 
der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall zur 
Regulierung zu diesem Vertrag an, so erfolgt eine Vorleis-
tung im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen.

d) Abweichend von A1-7.3 und A1-7.4 sind auch Haftpflicht-
ansprüche wegen Personenschäden 

 › der Tageskinder untereinander (sofern es sich nicht um 
Geschwister handelt);

 › der Tageskinder gegenüber den Tageseltern und deren 
eigenen Kindern

versichert.

e) Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprü-
che wegen Abhandenkommen von Sachen und dem Verlust 
von Geld der zu betreuenden Kinder.

A1-6.18 Betriebspraktika/Fachpraktischer Unterricht

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der Teilnahme an Betriebspraktika, Ferienjobs 
(auch sogenanntes „Work & Travel“) oder an fachprakti-
schem Unterricht, z. B. Laborarbeiten an einer Fach-, 
Gesamt- bzw. Hochschule oder Universität.

Hierbei sind auch Schäden an (Ausbildungs-)Gegenständen, 
Einrichtungen, Lehrgeräten (auch Maschinen), die von der 
Fach-, Gesamt- bzw. Hochschule bzw. Universität oder dem 
Betrieb zur Verfügung bzw. bereitgestellt werden versichert, 
soweit anderweitig kein Versicherungsschutz besteht.

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt – je 
Tarifmodell –

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus bis 100.000 Euro

max-PHV Premium Deckungssumme

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Abnutzung, Ver-
schleiß und Abhandenkommen sowie wegen Schäden an 
Lehrbüchern, die für einen längeren Zeitraum als drei 
Monate übernommen worden sind.

A1-6.19 Haftpflichtansprüche von Arbeitskollegen und 
Arbeitgebern

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus beruflichen, dienstlichen bzw. amtlichen 
Tätigkeiten für unmittelbar den Arbeitskollegen bzw. dem 
Arbeitgeber/Dienstherrn zugefügte Sachschäden.

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt –  
je Tarifmodell –

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus bis 2.500 Euro

max-PHV Premium bis 1 Mio. Euro

A1-6.20 Verlust von Schlüsseln

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

A1-6.20.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht  
des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen  
(z. B. Verlust) 



VERTRAGSGRUNDLAGEN UND VERBRAUCHERINFORMATIONEN

Stand: 2021.06
Seite 30 von 56

PHÖNIX Schutzgemeinschaft 
Assekuradeur GmbH

Glockengießerwall 2
20095 Hamburg 

Geschäftsführer:
Oliver Drewes, Stefan Klahn

Amtsgericht Hamburg HRB 40179

a) des Schlüssels einer gemieteten Wohnung,

b) eines Hotelzimmers (auch General-/Hauptschlüssel für 
eine zentrale Schließanlage),

c) Vereinsschlüssel oder

d) Schlüssel, die dem Versicherungsnehmer im Rahmen 
eines Ehrenamtes zur Verfügung gestellt wurden und die 
sich rechtmäßig in Ihrem Gewahrsam befunden haben.

e) Codekarten werden Schlüsseln gleichgesetzt.

A1-6.20.2 Der Verlust von Schlüsseln, die Sie im Rahmen einer 
beruflichen Tätigkeit erhaltenen haben, ist mitversichert.

A1-6.20.3 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf 
gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die 
notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanla-
gen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Not-
schloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet 
ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels 
festgestellt wurde.

A1-6.20.4 Mitversichert sind bei Wohnungseigentümern die 
Kosten für die Auswechslung der im Sondereigentum 
stehenden Schlösser (Eigenschaden) bis 1.000 Euro. Die 
Selbstbeteiligung hierfür beträgt 150 Euro je Schadenereig-
nis. Diese Bestimmung findet keine Anwendung soweit ein 
anderer Versicherer leistungspflichtig ist.

A1-6.20.5 Ausgeschlossen 

a) bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines 
Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruch).

b) ist die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbel-
schlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen 
Sachen.

A1-6.20.6 Unsere Höchstersatzleistung ist auf 100.000 Euro 
je Schadenereignis begrenzt.

A1-6.20.7 Erweiterung im Tarif max-PHV Premium

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

a) Ersetzt werden Haftpflichtansprüche aus sonstigen 
Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Ein-
bruchs) bis 5.000 Euro.

b) Mitversichert ist, die Haftung aus dem Verlust von 
Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu 
beweglichen Sachen bis 5.000 Euro.

c) Mitversichert sind bei Wohnungseigentümern die Kosten 
für die Auswechselung der im Sondereigentum stehenden 
Schlösser (Eigenschaden) bis 10.000 Euro. Die Selbstbeteili-
gung hierfür beträgt 150 Euro je Schadenereignis. Diese 
Bestimmung findet keine Anwendung soweit ein anderer 
Versicherer leistungspflichtig ist.

Unsere Höchstersatzleistung ist auf die Deckungssumme 
begrenzt.

A1-6.21 Gefälligkeitsschäden

A1-6.21.1 Schäden anlässlich einer Gefälligkeitsleistung

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt – je 
Tarifmodell –

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus bis 250.000 Euro

max-PHV Premium Deckungssumme

Eingeschlossen ist im Umfang dieses Vertrags die über Ihre 
gesetzliche Haftpflicht hinausgehende Inanspruchnahme für 
Sachschäden durch Gefälligkeitshandlungen. Ihre berufli-
chen und gegen Entgelt ausgeführten Tätigkeiten sind vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen. Eine Entschädigung 
erfolgt, sofern anderweitig kein Versicherungsschutz für den 
entstandenen Schaden besteht. Ein Mitverschulden des 
Geschädigten wird bei der Leistung berücksichtigt.

A1-6.22 Was gilt für deliktunfähige Personen

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfähigkeit von 
mitversicherten Kindern oder auch anderen versicherten 
Personen berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer 
wünscht und ein anderer Versicherer (zum Beispiel Sozial-
versicherungsträger) nicht leistungspflichtig ist. Der 
Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche (Regresse) 
wegen seiner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige 
Dritte (zum Beispiel Aufsichtspflichtige), soweit sie nicht 
Versicherte dieses Vertrages sind, vor.

A1-6.23 Opferhilfe

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

A1-6.23.1 Gegenstand der Opferhilfe 

Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass eine im 
Rahmen dieses Vertrages versicherte Person während der 
Wirksamkeit der Versicherung 

a) Opfer einer Gewalttat nach § 1 Absatz 1 und 2 des Opfer-
entschädigungsgesetzes geworden ist und

b) dadurch eine körperliche (nicht psychische) Schädigung 
erlitten hat und

c) der Täter nicht ermittelt werden konnte. 
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Leistungen nach den Bestimmungen des Opferentschädi-
gungsgesetzes kann beanspruchen, wer durch eine vorsätz-
liche rechtswidrige Gewalttat eine gesundheitliche Schädi-
gung erlitten hat. Anspruch auf Leistungen hat auch, wer 
einen Gesundheitsschaden bei der rechtmäßigen Abwehr 
einer Gewalttat erlitten hat.

A1-6.23.2 Versicherte Personen

Zum anspruchsberechtigten Personenkreis gehören

a) der Versicherungsnehmer;

b) die unter  A1-2.1.1 – A1-2.1.8  mitversicherten Personen.

A1-6.23.3 Leistungsvoraussetzungen 

Voraussetzung für die Leistung ist, dass der versicherten 
Person Versorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz 
in entsprechender Anwendung der §§ 30 bis 34 des Bundes-
versorgungsgesetzes bewilligt wurde (Bewilligungsbe-
scheid).

A1-6.23.4 Umfang der Leistung

Der Versicherer leistet den Betrag, der sich aus der Kapitali-
sierung der bewilligten Leistungen gemäß den §§ 30 bis 34 
des Bundesversorgungsgesetzes für den Zeitraum von drei 
Jahren ergibt, höchstens jedoch 50.000 Euro.

A1-6.23.5 Ausschlüsse

Kein Versicherungsschutz besteht für

a) Schäden aus tätlichen Angriffen, die von dem Angreifer 
durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder eines 
Anhängers verursacht worden sind;

b) Schäden im Zusammenhang mit der Teilnahme der 
versicherten Person an strafbaren Handlungen;

c) psychische Primär- und Folgeschäden.

A1-6.23.6 Zeitliche Begrenzung des Versicherungsschutzes

Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle,

a) die während der Wirksamkeit der Versicherung der 
Opferhilfe eingetreten sind und

b) die dem Versicherer nicht später als zwei Jahre nach dem 
Ende der Versicherung unter Vorlage des Bewilligungsbe-
scheides gemeldet werden.

A1-6.24 Geothermie

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Eine Geothermie-Anlage ist eine Anlage, in der Erdwärme dem 
Untergrund entnommen, aufbereitet und an ein Folgesystem 
(z. B. Wärmetauscher, Heizanlagen) abgegeben wird. Alle 
oberirdischen Anlagenteile gehören nicht zu der Geothermie-
Anlage im Sinne dieser Bedingungen. Dies gilt gleichermaßen 
für Flächengeothermie und Geothermie mittels Bohrung.

A1-6.24.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen Schäden ausschließlich im 
Zusammenhang mit Flächengeothermie-Anlagen (z. B. 
Erdkollektoren, Erdwärmekörbe).

A1-6.24.2 Der Ausschluss in A1-7.12 (Senkungen, Erdrutsch-
ungen, Überschwemmungen) findet keine Anwendung.

A1-6.25 Ansprüche aus Benachteiligungen

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

A1-6.25.1 Versichert ist – insoweit abweichend von A1-7.10 
– die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers  
als Dienstherr der in seinem Privathaushalt oder sonstigen 
privaten Lebensbereich beschäftigten Personen wegen 
Personen-, Sach- oder Vermögensschäden (einschließlich 
immaterieller Schäden) aus Benachteiligungen.

Gründe für eine Benachteiligung sind

a) die Rasse,

b) die ethnische Herkunft,

c) das Geschlecht,

d) die Religion,

e) die Weltanschauung,

f) eine Behinderung,

g) das Alter oder

h) die sexuelle Identität.

Dies gilt ausschließlich für Ansprüche nach deutschem 
Recht, insbesondere dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG). Soweit diese Ansprüche gerichtlich verfolgt 
werden, besteht Versicherungsschutz ausschließlich,  
wenn sie vor deutschen Gerichten geltend gemacht werden.

Beschäftigte Personen sind auch die Bewerber für ein 
Beschäftigungsverhältnis sowie die Personen, deren 
Beschäftigungsverhältnis beendet ist.

A1-6.25.2 Versicherungsfall

Versicherungsfall ist – abweichend von A1-3.1 – die erst-
malige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen 
den Versicherungsnehmer während der Dauer des Versi-
cherungsvertrages. Im Sinne dieses Vertrages ist ein 
Haftpflichtanspruch geltend gemacht, wenn gegen den 
Versicherungsnehmer ein Anspruch schriftlich erhoben wird 
oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer schriftlich 
mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer  
zu haben.

A1-6.25.3 Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes

a) Erfasste Benachteiligungen und Anspruchserhebung 
Die Anspruchserhebung sowie die zugrundeliegende 
Benachteiligung müssen während der Wirksamkeit der 
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Versicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch 
fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie im Zweifelsfall 
als an dem Tag begangen, an welchem die versäumte 
Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, 
um den Eintritt des Schadens abzuwenden.

b) Rückwärtsversicherung für vorvertragliche Benachteili-
gungen

Zusätzlich besteht auch Versicherungsschutz für Benachtei-
ligungen, die innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr vor 
Vertragsbeginn begangen wurden. Dies gilt jedoch nicht für 
solche Benachteiligungen, die der Versicherungsnehmer bei 
Abschluss dieses Versicherungsvertrages kannte.

c) Nachmeldefrist für Anspruchserhebung nach Vertrags-
beendigung

Der Versicherungsschutz umfasst auch solche Anspruchs-
erhebungen, die auf Benachteiligungen beruhen, die bis zur 
Beendigung des Versicherungsvertrages begangen und 
innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr nach Beendi-
gung des Versicherungsvertrages erhoben und dem Versi-
cherer gemeldet worden sind.

d) Vorsorgliche Meldung von möglichen Inanspruchnahmen

Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, dem Versi-
cherer während der Laufzeit des Vertrages konkrete 
Umstände zu melden, die seine Inanspruchnahme hinrei-
chend wahrscheinlich erscheinen lassen.

Im Fall einer tatsächlich späteren Inanspruchnahme, die 
aufgrund eines gemeldeten Umstandes spätestens inner-
halb einer Frist von einem Jahr erfolgen muss, gilt die 
Inanspruchnahme als zu dem Zeitpunkt der Meldung der 
Umstände erfolgt.

A1-6.25.4 Versicherungssummen

Für Schäden aus Benachteiligung gilt die im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebene Pauschalversi-
cherungssumme. Diese stellt gleichzeitig die Höchstersatz-
leistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres dar.

A1-6.25.5 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

a) Versicherungsansprüche aller Personen, soweit sie den 
Schaden durch wissentliches Abweichen von Gesetz, 
Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch 
sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt haben 
(A1-2.3 findet keine Anwendung);

b) Ansprüche auf Entschädigung und/oder Schadensersatz 
mit Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- und 
Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Versiche-
rungsnehmer oder die mitversicherten Personen verhängt 
worden sind;

c) Ansprüche wegen

 › Gehalt,

 › rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, 
Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung,

 › Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendi-
gung von Arbeitsverhältnissen und Sozialplänen sowie

 › Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII 
handelt.

A1-6.26 Nebenberufliche Tätigkeiten

A1-6.26.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus selbstständigen, nebenberuf-
lichen Tätigkeiten bis zu einem Jahresumsatz von – je nach 
Tarifmodell – max.

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus bis 12.000 Euro

max-PHV Premium bis 22.000 Euro

A1-6.26.2 Nicht versichert im Tarif max-PHV Plus sind: 
handwerkliche, medizinisch/heilende, planende/bauleitende 
oder beratende Tätigkeiten und Tätigkeiten, bei denen 
Angestellte beschäftigt werden.

Der Ausschluss A1-6.26.2 gilt im Tarif max-PHV Premium 
nicht.

A1-6.26.3 Mitversichert sind die nebenberuflichen Tätigkei-
ten im Tarif max-PHV Premium auch, wenn

 › eine Arbeitslosigkeit besteht,

 › eine Schulausbildung oder ein Studium andauert,

 › diese als Hausfrau bzw. Hausmann ausgeübt werden.

A1-6.27 Betankungsschäden an fremden geliehenen 
Kraftfahrzeugen

A1-6.27.1 Versichert ist – abweichend von A1-6.6.2 – die 
gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die an fremden 
geliehenen, gemieteten oder gefälligkeitshalber überlasse-
nen Kraftfahrzeugen durch versehentliche Betankung mit 
für das Fahrzeug nicht geeigneten Kraftstoffen entstehen.

A1-6.27.2 Es besteht kein Versicherungsschutz für Fahrzeu-
ge, die dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicher-
ten Person zum dauerhaften oder regelmäßigen Gebrauch 
überlassen wurden.

A1-6.27.3 Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall 
beträgt – je Tarifmodell

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium bis 2.500 Euro
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A1-6.28 Beschädigung von Kraftfahrzeugen

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Beschädigt der Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
cherte Person ein fremdes,

 › von einem Dritten gelegenheitshalber geliehenes oder 
gefälligkeitshalber überlassenes oder

 › gemietetes (auch Carsharing) oder

 › ihm oder einer anderen versicherten Person vom Arbeit-
geber zur Verfügung gestelltes Kraftfahrzeug durch den 
Gebrauch,

so besteht Versicherungsschutz für:

a) den Ausgleich der vereinbarten Selbstbeteiligung bei der 
Vollkaskoversicherung. Voraussetzung für die Entschädi-
gung ist ein Regulierungsnachweis des Vollkasko-Versiche-
rers, aus welchem die in Abzug gebrachte Leistung zu 
entnehmen ist.

b) den vom Kraftfahrzeug-Haftpflicht und/oder Vollkasko-
versicherer entstandenen Vermögensschaden, welche durch 
die Rückstufung des Schadenfreiheitsrabattes entsteht. 
Unsere Höchstleistung ist auf die Mehrprämie nach der 
Rückstufung der ersten 5 Jahre begrenzt.

Voraussetzung für die Entschädigung ist der Nachweis des 
Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und/oder Vollkaskoversicherers 
des Dritten, aus welchem der erhöhte Schadenfreiheitsra-
batt und die erhöhte Mehrprämie nach Maßgabe der 
gültigen Tarifbestimmungen zu entnehmen ist.

A1-6.29 Be- und Entladeschäden

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als Halter eines Pkw wegen Schäden, die 
beim Be- oder Entladen seines Pkw verursacht wurden.

Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall beträgt – je 
Tarifmodell

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus bis 2.500 Euro

max-PHV Premium bis 5.000 Euro

A1-6.30 Neuwertentschädigung

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium bis 2.500 Euro

In Abänderung von A1-3.1

Der Versicherer leistet auf Wunsch des Versicherungsneh-
mers für Sachschäden Schadenersatz zum Neuwert, sofern 
kein anderer Versicherer leistungspflichtig ist. Der beschä-
digte/zerstörte Gegenstand darf zum Zeitpunkt der Beschä-
digung/Zerstörung nicht älter als 18 Monate ab Kaufdatum 
sein. Für mobile Kommunikationsmittel, Computer jeglicher 
Art, Film- und Fotoapparate, Musikwiedergabegeräte und 
Brillen jeglicher Art gilt: Neuwertentschädigung bis 6 Monate 
ab Kaufdatum.

Der Nachweis des Kaufdatums obliegt dem Versicherungs-
nehmer. Kann das Kaufdatum nicht nachgewiesen werden, 
besteht lediglich Anspruch auf Zeitwertentschädigung.

Die Höchstentschädigung für die Neuwertentschädigung ist 
auf 2.500 Euro je Versicherungsfall und Versicherungsjahr 
begrenzt.

A1-6.31 Asbestschäden

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Eingeschlossen ist – in Ergänzung zu A1-7.7 – die gesetz-
liche Haftpflicht aus Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige 
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

A1-6.32 Kleinviehschäden

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

In Erweiterung dieser Bedingungen ist die gesetzliche 
Haftpflicht aus Flurschäden anlässlich der Weidetierhaltung 
von privat gehaltenem Kleinvieh (z. B. Schweine, Schafe, 
Ziegen) mitversichert.

A1-6.33 Mediation

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Der Versicherer gewährt in Konfliktsituationen, die aus 
Anlass eines Schadenfalles aus dem Besitz oder Eigentum 
an Gebäuden und Grundstücken entstehen, Unterstützung 
zur Beilegung des Konfliktes durch kostenlose Durchführung 
einer Mediation. Voraussetzung für die Inanspruchnahme  
ist die schriftliche Bereitschaft des Versicherungsnehmers 
und des Konfliktpartners zur Teilnahme an einem Gespräch 
zur Beilegung des Konfliktes. Weitere Voraussetzung ist, 
dass zwischen den Parteien kein Rechtsstreit oder Schlich-
tungsverfahren geführt wird. Die Kostenerstattung ist 
beschränkt auf die ortsüblichen Gebühren eines Mediators 
für maximal drei Termine je zwei Stunden.
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A1-6.34 Strafrechtsschutzdeckung im Haftpflichtfall

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereig-
nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden 
Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung 
eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer vom 
Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Ver- 
sicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm 
besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 
Diese Deckungserweiterung gilt nachrangig (subsidiär)  
zu anderen Rechtsschutzverträgen. Die Deckung ist auf 
300.000 Euro je Versicherungsfall begrenzt.

A1-6.35 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzung

In Ergänzung zu Abschnitt A1-7.9 gilt:

Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

A1-6.36 Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

A1-6.36.1 Der Versicherer übernimmt vorübergehend die 
Beitragszahlung für den Versicherungsvertrag, wenn der 
Versicherungsnehmer unfreiwillig arbeitslos wird. Unfreiwilli-
ge Arbeitslosigkeit liegt auch dann vor, wenn der Versiche-
rungsnehmer und dessen Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis 
einvernehmlich durch Aufhebungsvertrag beendet haben.

A1-6.36.2 Die Leistung des Versicherers gemäß A1-6.36.1 ist 
ausgeschlossen

 › bei Selbständigkeit des Versicherungsnehmers;

 › wenn die Arbeitslosigkeit des Versicherungsnehmers vor 
Ablauf von drei Monaten nach Abschluss dieses Vertrages 
eingetreten ist (Wartezeit);

 › wenn das Arbeitsverhältnis wegen fristloser Kündigung 
beendet worden ist;

 › wenn der Versicherungsnehmer sein Arbeitsverhältnis 
selbst gekündigt hat;

 › wenn sich der Versicherungsvertrag bei Eintritt der 
Arbeitslosigkeit bereits im Mahnverfahren befindet.

A1-6.36.3 Voraussetzungen für die Leistung:

 › Der Versicherungsnehmer war bei Eintritt der Arbeitslosig-
keit mindestens zwölf Monate ununterbrochen bei demsel-
ben Arbeitgeber sozialversicherungspflichtig in einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt.

 › Der Versicherungsnehmer legt eine Bescheinigung der 
Bundesagentur für Arbeit vor, aus der sich der Beginn  
der Arbeitslosigkeit ergibt. Arbeitslosigkeit liegt vor, wenn 
der Versicherungsnehmer bei der Bundesagentur für 
Arbeit als arbeitslos gemeldet ist, Arbeitslosengeld I oder 
Arbeitslosengeld II (sog. Hartz IV) bezieht und sich aktiv 
um Arbeit bemüht.

A1-6.36.4 Leistungsdauer

Der Anspruch auf Übernahme der Beitragszahlung durch 
den Versicherer besteht für die Dauer der Arbeitslosigkeit, 
längstens jedoch für die Dauer von zusammenhängend  
12 Monaten. Die Übernahme der Beitragszahlung durch  
den Versicherer ist während der Gesamtlaufzeit des Versi-
cherungsvertrages auf maximal zwei Inanspruchnahmen 
begrenzt.

A1-6.37 Diensthaftpflicht für Risiken von Lehrern

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht – auch Diensthaft-
pflicht – als Lehrkraft an einer staatlich anerkannten Schule.

 › Versichert sind Sie und Ihr Ehe- oder Lebenspartner als 
Lehrkraft an einer staatlich anerkannten Schule (Beamte 
und Angestellte).

 › Versichert ist die gesamte dienstliche/berufliche Tätigkeit 
im schulischen Bereich, dazu gehören auch: 

 › Sport- und Experimentalunterricht;

 › Leitung und/oder Beaufsichtigung von Kindern und 
Jugendlichen auf Reisen oder Ausflügen;

 › Vorbereitung, Leitung und Durchführung auch solcher 
Veranstaltungen (z. B. Sport, Arbeitsgemeinschaften, 
Wanderungen, Reisen), die nicht von der Dienststelle/
Einrichtung angeordnet sind, aber mittelbar mit der 
dienstlichen/beruflichen Tätigkeit zusammenhängen;

 › die Erteilung von Nachhilfestunden.

 › Versichert ist das Abhandenkommen von Schul-/Dienst-
schlüsseln/Codekarten

 › Versichert sind Personen-, Sach- und daraus resultierende 
Vermögensschäden.
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A1-7 Allgemeine Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gelten folgende 
Ausschlüsse vom Versicherungsschutz:

A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Perso-
nen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

A1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Perso-
nen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

a) Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

b) Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

A1-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander

Ausgeschlossen sind Ansprüche

a) des Versicherungsnehmers selbst oder der in A1-7.4 
benannten Personen gegen die mitversicherten Personen,

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 
Versicherungsvertrages,

c) zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben 
Versicherungsvertrages. 

Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprüche von 
Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungs-
nehmers und von wirtschaftlich verbundenen Personen

Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer

a) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versiche-
rungsvertrag mitversicherten Personen gehören;

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer 
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern 
und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und 
-kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, 
Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die 
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind).

b) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn 
der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, be-
schränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;

c) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechts fähiger Verein ist;

d) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts ist;

e) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

f) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal-
tern.

Die Ausschlüsse unter b) bis f) erstrecken sich auch auf 
Ansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, 
die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

A1-7.5 Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, 
besonderer Verwahrungsvertrag

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an frem-
den Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen 
geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht 
erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrages sind.

A1-7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten und sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom 
Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten 
Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in 
der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.  
Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem 
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaf-
ten Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernich-
tung der Sache oder Leistung führt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte 
im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers 
die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten 
oder sonstigen Leistungen übernommen haben.

A1-7.7 Asbest

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf 
Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurück-
zuführen sind.

A1-7.8 Gentechnik

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 
zurückzuführen sind auf

a) gentechnische Arbeiten,

b) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

c) Erzeugnisse, die

 › Bestandteile aus GVO enthalten,
 › aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

A1-7.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus 
Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.
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A1-7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige 
Diskriminierung

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus 
Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung 
oder sonstigen Diskriminierungen.

A1-7.11 Übertragung von Krankheiten

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Personenschäden, 
die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungs-
nehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die 
durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehören-
den, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden 
sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

A1-7.12 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, welche 
entstehen durch

a) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,  
(im Tarif max-PHV Premium gilt dieser Ausschluss nicht im 
Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken)

b) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

A1-7.13 Strahlen

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in 
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von 
radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen) stehen.

A1-7.14 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die der 
Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraftfahr-
zeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers durch den Gebrauch 
des Fahrzeugs verursacht.

A1-7.15 Ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
 Personen, die den Schaden durch eine ungewöhnliche und 
gefährliche Beschäftigung herbeigeführt haben.

A1-7.16 Verantwortliche Betätigung in Vereinigungen  
aller Art

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus einer 
verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art.

A1-8 Veränderungen des versicherten Risikos 
(Erhöhungen und Erweiterungen)

Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers

A1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicher-
ten Risikos.

Dies gilt nicht

 › für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versiche-
rungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen

 › für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder 
 Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

 › für Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-Anlagen, 
die mittels Bohrung errichtet werden oder wurden.

A1-8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch 
Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschrif-
ten. In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt 
an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der 
Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

A1-9 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversi-
cherung)

A1-9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrages ist die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages 
neu entstehen, sofort versichert.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung 
des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats 
anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Prämien-
rechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die 
rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für 
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko 
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der 
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen  
ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko eine 
angemessene Prämie zu verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Höhe der Prämie innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung.

A1-9.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von 
ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von A1-9.1  
Absatz 4 auf den Betrag – je nach ausgewähltem Tarif-
modell – von maximal der
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Tarifmodell Pers.-/Sach-Vermögensschäden

max-PHV Plus vereinbarten Deckungssumme

max-PHV Premium vereinbarten Deckungssumme

für Personen-, Sach- und Vermögensschäden pauschal je 
Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres begrenzt.

A1-9.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für

a) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen 
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese 
Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versiche-
rungspflicht unterliegen;

b) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen 
von Bahnen;

c) Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen – mit Ausnahme von versicherungspflich-
tigen Hunden;

d) Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und 
deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträ-
gen zu versichern sind;

e) Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher und 
amtlicher Tätigkeit;

f) für Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-Anlagen, 
die mittels Bohrung errichtet werden oder wurden.

A1-10 Nachversicherungsschutz / Fortsetzung der 
Privathaftpflichtversicherung nach dem Tod des 
Versicherungsnehmers

A1-10.1 Entfällt die Mitversicherung der in A1-2.1.1 bis 
A1-2.1.5 genannten Personen, weil z. B.

a) der Versicherungsnehmer verstorben ist,

b) die Ehe rechtskräftig geschieden bzw. eine eingetragene 
Lebenspartnerschaft rechtskräftig aufgehoben wurde 
(A1-2.1.1)

c) Kinder nach der Ausbildung geheiratet haben oder eine 
Lebenspartnerschaft eingegangen sind (A1-2.1.4 oder 
A1-2.1.5),

d) die häusliche Gemeinschaft mit dem Lebenspartner oder 
einer sonstigen versicherten Person beendet wurde (A1-2.1),

besteht der Versicherungsschutz weiter bis zur nächsten 
Prämienhauptfälligkeit, mindestens aber für weitere – je 
nach Tarifmodell

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus 6 Monate

max-PHV Premium 12 Monate

Wird von bzw. für diese Personen bis dahin kein neuer 
Versicherungsschutz bei der PHÖNIX Schutzgemeinschaft 
Assekuradeur GmbH beantragt, entfällt der Versicherungs-
schutz zu diesem Termin.

A1-10.2 Wird bei Tod des Versicherungsnehmers die 
nächste Prämienrechnung durch den Ehegatten  
oder (eingetragenen) Lebenspartner eingelöst, so wird 
dieser Versicherungsnehmer.

A1-11 Garantien

A1-11.1 Abweichungen gegenüber den Musterbedingungen 
des GDV (jeweils aktueller Stand) und den Empfehlungen 
des Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Wir garantieren Ihnen, dass die dieser Privathaftpflichtver-
sicherung (max-PHV Plus und max-PHV Premium) zu 
Grunde liegenden Versicherungsbedingungen für die 
Privathaftpflichtversicherung Sie in keinem Punkt schlechter 
stellen, als die vom Gesamtverband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft e.V. (GDV) empfohlenen Bedingungen 
und Musterstrukturen (jeweils aktueller Stand). Darüber 
hinaus garantieren wir auch, dass die Leistungsinhalte der 
genannten Versicherungsbedingungen die Empfehlungen 
des Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation 
(jeweils aktueller Stand) voll erfüllen.

A1-11.2 Bedingungsverbesserungen / Innovationsklausel

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Werden die dieser Privathaftpflichtversicherung zugrunde 
liegenden Bedingungen ausschließlich zu Ihrem Vorteil und 
ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingun-
gen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.

A1-11.3 Versehensklausel

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

In Erweiterung B 3-2 bleibt der Versicherungsschutz bei 
versehentlicher Obliegenheitsverletzung in vollem Umfang 
bestehen, wenn die Erfüllung der Obliegenheit bei Erkennen 
unverzüglich nachgeholt wurde.
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A1-11.4 Besitzstandsgarantie

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Sollte sich bei einem Schadenfall herausstellen, dass der 
Versicherungsnehmer durch die Vertragsbedingungen zur 
Privathaftpflichtversicherung des Vorvertrags beim vorheri-
gen Versicherer in Bezug auf den Versicherungsumfang 
bessergestellt gewesen wäre, werden wir nach den Versiche-
rungsbedingungen des letzten Vertragsstandes des direkten 
Vorvertrags regulieren. Der Versicherungsnehmer hat in 
diesem Fall die Bedingungen des Vorversicherers zur 
Verfügung zu stellen. Die Besitzstandsgarantie gilt nur 
insoweit, dass

 › ununterbrochen Versicherungsschutz bestand;

 › die bei uns versicherte Versicherungssumme die Höchst-
ersatzleistung darstellt.

Darüber hinaus gilt die Besitzstandsgarantie nicht für 
Schäden im Zusammenhang mit

 › beruflichen und gewerblichen Risiken;

 › Vorsatz

 › vertraglicher Haftung

 › Haftpflichtansprüchen gegen Personen zu A1-2 (z. B. 
Eigenschäden);

 › Haftpflichtansprüchen aus Risiken, die der Versicherungs- 
oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

 › Assistance-Dienstleistungen;

 › Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit und/oder Arbeitsun-
fähigkeit.

A1-11.5 max-Leistungsschutz

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Risiken, die im Rahmen des vereinbarten Vertrages nicht 
eingeschlossen sind, jedoch durch einen leistungsstärkeren, 
allgemein zugänglichen Tarif zur Privathaftpflichtversiche-
rung eines anderen in Deutschland zum Betrieb zugelasse-
nen Versicherers zum Zeitpunkt des Schadeneintritts 
eingeschlossen wären, sind automatisch entsprechend den 
dortigen Regelungen mitversichert. Diese Erweiterung gilt 
auch, wenn der Versicherer höhere Entschädigungsgrenzen 
(Sublimits) aufweist, jedoch nicht für beitragspflichtige 
Zusatzbausteine.

Auch ohne vorherigen Nachweis durch den Versicherungs-
nehmer wird Versicherungsschutz geboten, wenn dem 
Versicherer der Wortlaut der Versicherungsbedingungen 
des entsprechenden Mitbewerbers bekannt ist.

Die Höchstersatzleistung für derartige Schäden ist auf die 
Deckungssumme begrenzt. Eine Ersatzleistung hierüber 
hinaus ist nicht möglich. Der max-Leistungsschutz gilt nicht 
für Schäden im Zusammenhang mit den nachfolgenden 
Ausschlüssen:

a) Berufliche und gewerbliche Risiken (z. B. Berufs-,  
Betriebs- und Dienst-Haftpflichtversicherung)

b) Vorsatz

c) Eigenschäden

d) Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen

A1-11.6 Konditionsdifferenzdeckung

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Wenn vor Beginn dieses Vertrages ein direkter Vorvertrag 
besteht, also das Privathaftpflichtrisiko von einem anderen 
Versicherer auf den jetzigen Versicherer übertragen werden 
soll, dann gilt diese Deckungserweiterung für den Zeitraum 
zwischen Antragsstellung (Antragseingang bei Versicherer) 
und dem tatsächlichen Beginn des Vertrages = Ende des 
Vorvertrages. Voraussetzung für diese Deckungserweite-
rung ist, dass im Schadenfall der entsprechende Vorvertrag 
vollständig vorgelegt wird und dass der Antrag nicht abge-
lehnt wurde. Die Differenzdeckung leistet für die Inhalte 
dieses Vertrages, soweit diese durch den noch bestehenden 
Vorvertrag nicht oder nur teilweise gedeckt sind. Diese 
Deckungserweiterung gilt nachrangig (subsidiär) zu dem 
bestehenden Vorvertrag. Die Gesamthaftung ist auf die 
Versicherungssumme des entsprechenden Vorvertrages 
begrenzt. Sollte diese höher sein als in diesem Vertrag, so ist 
die Haftung auf die Versicherungssummen dieses Vertrages 
begrenzt.

A1-11.7 Anschlussdeckung bei Versichererwechsel

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Lässt sich bei unmittelbarer Anschlussversicherung der Zeit-
punkt des Eintritts des Versicherungsfalls in der Privathaft-
pflichtversicherung nicht genau feststellen, leistet der 
Versicherer als Anschlussversicherer.
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Abschnitt A 2 –  
Besondere Umweltrisiken

Der Versicherungsschutz für Gewässerschäden und für 
Schäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) 
besteht im Umfang von Abschnitt A 1 – abweichend von 
Abschnitt A1-6.4 – und den folgenden Bedingungen.

A2-1 Gewässerschäden (außer Anlagerisiko)

A2-1.1 Umfang des Versicherungsschutzes

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen einer 
nachteiligen Veränderung der Wasserbeschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schäden). Hierbei werden Vermögensschäden wie Sach-
schäden behandelt.

Sofern diese Gewässerschäden aus der Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen aus Anlagen, deren Betreiber 
der Versicherungsnehmer ist, resultieren, besteht Versiche-
rungsschutz. Kleingebinde bis 100 l/kg je Einzelgebinde 
(Tarif max-PHV Premium: 250 l/kg) und mit einem 
 Gesamtfassungsvermögen bis 1.000 l/kg gelten nicht als 
Anlagen.

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus 100 l/kg max. 1.000 l/kg

max-PHV Premium 250 l/kg max. 1.000 l/kg

Wenn mit den Anlagen die o. g. Beschränkungen überschrit-
ten werden, entfällt dieser Versicherungsschutz. Es gelten 
dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung 
(A1-9).

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht für Flächengeother-
mie-Anlagen (z. B. Erdkollektoren, Erdwärmekörbe).

A2-1.2 Rettungskosten

Der Versicherer übernimmt

a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskos-
ten), sowie

b) außergerichtliche Gutachterkosten.

Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutachterkos-
ten zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versiche-
rungssumme für Sachschäden nicht übersteigen.

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten werden auch insoweit 
von ihm übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gung die Versicherungssumme für Sachschäden über-
steigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen  
des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des 
Versicherers.

A2-1.3 Ausschlüsse

a) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen 
von den dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behörd-
lichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

b) Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden,  
die nachweislich

 › auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 
oder

 › unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnah-
men beruhen.

Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

A2-2 Gewässerschäden (Anlagerisiko)

A2-2.1 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten  
(versichertes Risiko)

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Inhaber

a) von Heizöl- oder Gastanks auf den in A1-6.3.1 und A1-6.3.2 
genannten, selbstgenutzten Grundstücken.

b) zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus 
der Verwendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare 
oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden) einer nachteiligen Veränderung der Wasserbe-
schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwas-
sers (Gewässerschäden).

c) Alle darüber hinaus gehenden Anlagen gelten nur versi-
chert, wenn sie im Versicherungsschein oder seinen Nach-
trägen aufgeführt sind.

A2-2.2 Geothermie

Eine Geothermie-Anlage ist eine Anlage, in der Erdwärme 
dem Untergrund entnommen, aufbereitet und an ein 
Folgesystem (z. B. Wärmetauscher, Heizanlagen) abgege-
ben wird. Alle oberirdischen Anlagenteile gehören nicht zu 
der Geothermie-Anlage im Sinne dieser Bedingungen. Dies 
gilt gleichermaßen für Flächengeothermie und Geothermie 
mittels Bohrung.

A2-2.2.1 Versichert sind Pflichten oder Ansprüche gem. 
A2-1.1 wegen Schäden ausschließlich im Zusammenhang 
mit Flächengeothermie-Anlagen (z. B. Erdkollektoren, 
Erdwärmekörbe).
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A2-2.3 Regelungen zu mitversicherten Personen

a) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Personen,  
die der Versicherungsnehmer durch Arbeitsvertrag mit  
der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall,  
dass sie aus Anlass dieser Verrichtung in Anspruch 
ge nommen werden.

b) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, 
die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden.

A2-2.4 Begrenzung der Leistungen  (Versicherungssumme)

Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall im Rahmen der vereinbarten Versicherungs-
summe begrenzt auf – je Tarifmodell – pauschal für Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden je Versicherungsfall:

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert bis 5 Mio. Euro

max-PHV Premium mitversichert bis 15 Mio. Euro

A2-2.5 Rettungskosten

Versichert sind

a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie

b) außergerichtliche Gutachterkosten.

Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutachter-
kosten zusammen mit der Entschädigungsleistung die 
Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen.

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten werden auch insoweit 
von ihm übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gung die Versicherungssumme für Sachschäden überstei-
gen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des 
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versi-
cherers.

A2-2.6 Eigenschäden

Versichert sind abweichend von A1-3.1 – auch ohne dass ein 
Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbe-
weglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch 
verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe 
bestimmungswidrig aus der Anlage ausgetreten sind. Der 
Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstel-
lung des Zustands, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. 
Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage selbst.

A2-2.7 Ausschlüsse

a) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen 
von den dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behörd-
lichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

b) Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden,  
die nachweislich

 › auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 
oder

 › unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnah-
men beruhen.

Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

A2-3 Sanierung von Umweltschäden gemäß 
 Umweltschadensgesetz (USchadG)

Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensgesetzes 
(USchadG) ist eine

a) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 
Lebensräumen,

b) Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,

c) Schädigung des Bodens.

A2-3.1 Versichert sind – abweichend von A1-3.1 – den 
Versicherungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche 
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt -
schäden gemäß USchadG, soweit während der Wirksamkeit 
des Versicherungsvertrages

 › die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallar-
tig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder

 › die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig 
und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung 
besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch 
Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit 
Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umwelt-
schaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder 
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. 
Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler 
im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte 
erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).

Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsnehmer 
betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschä-
den an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder 
geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom 
Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.
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A2-3.2 Ausland

Versichert sind im Umfang von A1-6.14 die im Geltungsbe-
reich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
eintretenden Versicherungsfälle.

Versichert sind insoweit auch die den Versicherungsnehmer 
betreffende Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen 
Umsetzungsgesetzen anderer EU- Mitgliedstaaten, sofern 
diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. 
EU-Richtlinie nicht überschreiten.

A2-3.3 Ausschlüsse

a) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass 
sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den 
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, 
abweichen.

b) Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen 
Schäden

 › die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 
genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen,

 › für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen 
Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaftpflicht-
versicherung) Versicherungsschutz hat oder hätte 
erlangen können.

A2-3.4 Versicherungssumme

Die Versicherungssumme, welche auch gleichzeitig die 
Jahreshöchstentschädigung ist, beträgt im Rahmen der 
vereinbarten Versicherungssumme bei

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus 3 Mio. Euro – SB 1.000 Euro

max-PHV Premium 5 Mio. Euro – SB 1.000 Euro

Abschnitt A 3 –  
Forderungsausfallrisiko

A3-1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung

A3-1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der 
Versicherungsnehmer oder eine gemäß A1-2 mitversicherte 
Person während der Wirksamkeit der Versicherung von 
einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) und der 
wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch genommene 
Dritte seiner Schadensersatzverpflichtung ganz oder 
teilweise nicht nachkommen kann, weil die Zahlungs- oder 
Leistungsunfähigkeit des schadensersatzpflichtigen Dritten 
festgestellt worden ist und die Durchsetzung der Forderung 
gegen ihn gescheitert ist.

Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, 
Sach- oder daraus resultierenden Vermögensschaden zur 
Folge hat und für den der Dritte aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum 
Schadensersatz verpflichtet ist (schädigender Dritter).

A3-1.2 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, 
in dem der schadensersatzpflichtige Dritte Versicherungs-
schutz im Rahmen und Umfang der in A 1 geregelten 
Privathaftpflichtversicherung des Versicherungsnehmers 
hätte. Daher finden im Rahmen der Forderungsausfallde-
ckung für die Person des Schädigers auch die Risikobe-
schreibungen und Ausschlüsse  Anwendung, die für den 
Versicherungsnehmer gelten.

So besteht insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn 
der Schädiger

a) den Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder gewerb-
lichen Tätigkeit verursacht hat oder

b) den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat.

In Erweiterung zu A3-1.2 b) besteht für Schadenersatzan-
sprüche wegen Personen- und Sachschäden und daraus 
resultierenden Vermögensschäden auch dann Versicherungs-
schutz, wenn ein vorsätzliches Handeln des Schädigers 
zugrunde liegt (Gewaltopferschutz) und für Schadensersatz-
ansprüche, die aus der Eigenschaft des Schädigers als 
Tierhalter oder -hüter entstanden sind.

Mitversichert sind – abweichend von A1-6.9 – gesetzliche 
Haftpflichtansprüche gegen Dritte aus der Eigenschaft des 
Schädigers als privater Halter eines Hundes oder Pferdes.

A3-2 Leistungsvoraussetzungen

Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer 
oder einer gemäß A1-2 mitversicherten Person leistungs-
pflichtig, wenn

A3-2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder 
einen vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen 
Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder einem 
anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der 
Schweiz, Norwegens, Island, Liechtenstein oder dem 
Vereinigten Königreich festgestellt worden ist.
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Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche Verglei-
che sowie vergleichbare Titel der vorgenannten Länder 
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne 
einen dieser Titel bestanden hätte,

A3-2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfä-
hig ist. Dies ist der Fall, wenn der Versicherungs nehmer oder 
eine mitversicherte Person nachweist, dass

a) eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung 
geführt hat,

b) eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der 
schadenersatzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die 
eidesstattliche Versicherung über seine Vermögensverhält-
nisse abgegeben hat oder

c) ein gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten durchge-
führtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung 
geführt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse 
abgelehnt wurde,

A3-2.3 an den Versicherer die Ansprüche gegen den 
schadensersatzpflichtigen Dritten in Höhe der Versiche-
rungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare 
Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. 
Der Versicherungsnehmer hat an der Umschreibung des 
Titels auf den Versicherer mitzuwirken.

A3-3 Umfang der Forderungsausfalldeckung

A3-3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der 
titulierten Forderung.

A3-3.2 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist 
innerhalb der vereinbarten Versicherungssumme je Versi-
cherungsfall begrenzt auf die Deckungssumme. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere 
entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus Deckungssumme

max-PHV Premium Deckungssumme

A3-3.3 Der Versicherer verzichtet auf die Maximierung der 
Deckungssumme.

A3-3.4 Auf eine Mindestschadenhöhe wird verzichtet.

A3-3.5 Dem schadensersatzpflichtigen Dritten stehen keine 
Rechte aus diesem Vertrag zu.

A3-4 Räumlicher Geltungsbereich

Versicherungsschutz besteht – abweichend von A1- 6.14 – 
für Schadensersatzansprüche aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts anläss-
lich von Schadenereignissen, die in einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union, der Schweiz, Norwegens, Island, 
Liechtenstein oder dem Vereinigten Königreich eintreten.

A3-5 Besondere Ausschlüsse für das Forderungs-
ausfallrisiko

A3-5.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
Ansprüche wegen Schäden an – je Tarifmodell – 

Tarifmodell

max-PHV Plus

a) Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen und Kraft-
fahrzeuganhängern;

b) Immobilien;

c) Tieren;

d) Sachen, die ganz oder teilweise dem Bereich eines 
Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes oder Amtes des 
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person 
zuzurechnen sind;

e) reine Vermögensschäden

Tarifmodell

max-PHV Premium

f) Immobilien;

g) Tieren;

h) Sachen, die ganz oder teilweise dem Bereich eines 
Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes oder Amtes des 
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person 
zuzurechnen sind.

A3-5.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

a) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechts-
verfolgung;

b) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertrag-
lichen Forderungsübergangs;

c) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte 
Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder 
nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden;

d) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz

 › ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat (z. B. 
der Schadenversicherer des Versicherungsnehmers) oder

 › ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträger 
Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, soweit es sich um 
Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder ähnliche Ansprü-
che von Dritten handelt.
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A3-6 Spezial-Schadenersatzrechtsschutz- 
Versicherung – Forderungsausfallrisiko

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus mitversichert

max-PHV Premium mitversichert

A3-6.1 Hinweis auf Rahmenvertrag

Die PHÖNIX Schutzgemeinschaft Assekuradeur GmbH (im 
Folgenden „PHÖNIX“) hat für die Versicherten der Privat-
haftpflichtversicherung max-PHV Plus und max-PHV 
Premium einen Rahmenvertrag über eine Spezial-Schaden-
ersatzrechtsschutz-Versicherung mit der Landesschaden-
hilfe Versicherung VaG (LSH) abgeschlossen. Diesem 
Rahmenvertrag liegen die folgenden Bedingungen zugrunde. 
Der Beitrag für die Spezial-Schadenersatzrechtsschutz- 
Versicherung ist in der Prämie für die Privathaftpflichtver-
sicherung enthalten. Im Falle der Beendigung der Privathaft-
pflichtversicherung endet auch der Versicherungsschutz  
der Spezial-Schadenersatzrechtsschutz-Versicherung. 

a) Versicherungsnehmer: PHÖNIX Schutzgemeinschaft 
Assekuradeur GmbH

b) Versicherte Personen: Versichert sind der jeweilige 
Versicherungsnehmer und die versicherten Personen einer 
über PHÖNIX bestehenden Privathaftpflichtversicherung 
nach den Tarifmodellen: max-PHV Plus und max-PHV 
Premium

c) Versicherer: Landesschadenhilfe Versicherung VaG 
(LSH), Vogteistr. 3, 29683 Bad Fallingbostel – Telefon: 
05162 404-0

 A3-6.2 Hinweis auf die zugrunde liegenden Bedingungen

a) Ist die gerichtliche Durchsetzung eines Schadenersatzan-
spruches im Rahmen dieser Ausfalldeckung nicht durch eine 
anderweitig bestehende Rechtsschutzversicherung gedeckt, 
werden die Unterlagen für eine Deckungsprüfung im Schaden-
ersatz-Rechtsschutz unmittelbar an die Landesschadenhilfe 
Versicherung VaG (LSH) weitergeleitet. Die Landesschaden-
hilfe Versicherung VaG (LSH) leistet Schadenersatzrechts-
schutz gemäß den nachfolgenden Bedingungen (subsidiäre 
Deckung), sofern der Streitwert 0 Euro übersteigt. Anspruch 
auf Rechtsschutz besteht von dem ersten Ereignis an, durch 
das der Schaden verursacht wurde, soweit dieses Ereignis 
nach Vertragsbeginn und vor Vertragsbeendigung eintritt.

b) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, 
ist dessen Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, 
ist der erste entscheidend, wobei jedoch jeder Rechtsschutz-
fall außer Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn 
des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand 
der Versicherung eingetreten ist oder, soweit sich der 
Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstreckt, beendet ist. 
Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Anspruch auf 

Rechtsschutz erstmals später als zwei Jahre nach Beendi-
gung des Versicherungsschutzes für den betroffenen 
Gegenstand der Versicherung geltend gemacht wird.

A3-6.3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen

a) im Zusammenhang mit Erwerb, Veräußerung, Planung, 
Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils oder im 
Zusammenhang mit Bergbauschäden;

b) mehrerer Versicherungsnehmer oder mitversicherter 
Personen desselben Versicherungsvertrages untereinander, 
nichtehelicher und ehelicher Lebenspartner gegeneinander 
im ursächlichen Zusammenhang mit der Lebensgemein-
schaft, auch nach deren Beendigung;

c) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- 
 sowie im Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten; 

d)vor Verfassungsgerichten, supranationalen oder interna-
tionalen Gerichten.

A3-6.4 Leistungsumfang 

Der Versicherer trägt die zur Rechtsverfolgung erforder-
lichen Kosten

a) eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes  
bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des 
zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes;

b) des Gerichts einschließlich der Entschädigung für Zeugen 
und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen 
werden sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

c) der Reisen des Versicherten zu einem ausländischen 
Gericht, wenn sein Erscheinen als Partei angeordnet ist, in 
Höhe von maximal 2.500 Euro pro Versicherungsfall;

d) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner recht-
lichen Interessen entstandenen sind, soweit der Versicherte 
zu deren Erstattung verpflichtet ist;

e) eines Zwangsvollstreckungsschrittes.

Die Entschädigung ist in jedem Rechtsschutzfall auf  
150.000 Euro begrenzt.

Zahlungen für den Versicherten und mitversicherte Perso-
nen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei 
zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund 
mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich 
zusammenhängen.

A3-6.5 Der Versicherer trägt nicht Kosten,

a) die im Zusammenhang mit einer einverständlichen 
Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis 
des vom Versicherten angestrebten Ergebnisses zum 
erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon 
abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;
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b) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, 
die später als ein Jahr nach Rechtskraft des Vollstreckungs-
titels eingeleitet werden;

c) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht 
übernommen hat;

d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren 
Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel 
entstehen;

e) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer Rechtsschutz-
versicherer verpflichtet wäre, wenn der Spezial Schaden-
ersatz Rechtsschutzvertrag nicht bestünde.

Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens 
die vereinbarte Versicherungssumme. Zahlungen für die 
versicherte Person aufgrund desselben Rechtsschutzfalles 
werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für 
Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich 
und ursächlich zusammenhängen. Bei Auslandsbezug sorgt 
der Versicherer für

a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen des Versicherungsnehmers notwendigen schrift-
lichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten;

b) die Bestellung eines für die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen des Versicherten erforderlichen Dolmetschers 
und trägt die für dessen Tätigkeit entstehenden Kosten.

A3-6.6 Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles

a) Der Versicherte hat den mit der Wahrnehmung seiner 
Interessen beauftragten Rechtsanwalt vollständig über die 
Sachlage zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, 
die möglichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen 
Unterlagen zu beschaffen;

b) Der Versicherte hat, soweit seine Interessen nicht unbillig 
beeinträchtigt werden,

 › vor Erhebung von Klagen oder Einlegung von Rechtsmit-
teln die Zustimmung des Versicherers einzuholen;

 › alles zu vermeiden, was die unnötige Erhöhung von Kosten 
oder die Erschwerung ihrer Erstattung verursachen 
könnte;

c) Ansprüche des Versicherten gegen Dritte auf Erstattung 
von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit 
ihrer Erstattung auf den Versicherer über. Die für die 
Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen 
hat der Versicherte auszuhändigen und bei dessen Maßnah-
men auf Verlangen mitzuwirken.

d) Wird eine der in den Absätzen a) oder b) genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert der Versiche-
rungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall 
des Versicherungsschutzes hat bei der Verletzung einer  
nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- 
oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der 
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte 

Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz bleibt auch 
bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

e) Der Versicherer bestätigt dem Versicherten den Umfang 
des für den Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungs-
schutzes. Ergreift der Versicherte Maßnahmen zur Wahr-
nehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versiche-
rer den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt, und 
entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der 
Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbe-
stätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.

A3-6.7 Stichentscheid

a) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab,

 › weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter 
Berücksichtigung der berechtigten Belange der Versicher-
tengemeinschaft in einem groben Missverhältnis zum 
angestrebten Erfolg steht oder

 › weil im Schadenersatz-Rechtsschutz die Wahrnehmung 
der rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf 
Erfolg hat, ist dies der versicherten Person unverzüglich 
unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.

b) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Ziffer a) 
verneint und stimmt die versicherte Person der Auffassung 
des Versicherers nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder 
von ihm noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten 
des Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine 
begründete Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen in einem angemessenen 
Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht und hinreichende 
Aussichten auf Erfolg verspricht. Die Entscheidung ist für 
beide Teile bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der 
wirklichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht.

c) Der Versicherer kann der versicherten Person eine Frist von 
mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versiche-
rungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsge-
mäß über die Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel 
anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Ziffer 
b) abgeben kann. Kommt die versicherte Person dieser 
Verpflichtung nicht innerhalb der vom Versicherer gesetzten 
Frist nach, entfallt der Versicherungsschutz. Der Versicherer 
ist verpflichtet, die versicherte Person ausdrücklich auf die mit 
dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.

A3-6.8 Ausschlussfrist 

Alle Ansprüche aus dieser Ausfalldeckung mit subsidiärem 
Schadenersatzrechtsschutz verfallen, wenn sie nicht binnen 
drei Jahren ab dem Versicherungsfall beim Versicherer 
schriftlich angemeldet worden sind.
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Abschnitt A 4 –  
Geothermierisiko mittels Bohrung

Tarifmodell Versicherungsschutz

max-PHV Plus nicht mitversichert

max-PHV Premium bis 3 Mio. Euro

Soweit Abschnitt A 4 keine abweichenden Regelungen 
enthält, finden auch auf die in Abschnitt A 4 geregelten 
Risiken alle anderen Vertragsbestimmungen der Abschnitte 
A 1 bis A 2 Anwendung. 

A4-1 Erweiterungen

In Erweiterung zu A1-A1-6.3.2, A1-8.1, A1-9.3 f), A2-1.1 und 
A2-2.2 gilt:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden im Zusammenhang mit Geother-
mie-Anlagen, die mittels Bohrung errichtet werden oder 
wurden. Dies gilt entsprechend für Pflichten und Ansprüche 
gemäß USchadG. 

A4-2 Ausschlüsse

Der Ausschluss in A1-7.12 (Senkungen, Erdrutschungen, 
Überschwemmungen) findet keine Anwendung. 

A4-3 Bauherren

Für Bauherren besteht Versicherungsschutz nur, wenn 
Planung und Errichtung der Geothermie-Anlage an Dritte 
vergeben sind. 

A4-4 Versicherungssummen, Selbstbeteiligung

Die Versicherungssumme, welche auch gleichzeitig die 
Jahreshöchstersatzleistung ist, für Sachschäden durch 
Geothermie-Anlagen, die mittels Bohrung errichtet werden 
oder wurden, beträgt innerhalb der vereinbarten Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall 3 Mio. Euro.

Abschnitt A 5 –  
Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

A5-1 Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder 
abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den 
geschädigten Dritten ist zulässig.

A5-2 Veränderungen des versicherten Risikos und 
Auswirkung auf die Prämie (Prämienregulierung)

A5-2.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung 
mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten 
Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. 
Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der 
Prämienrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und 
auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen 
Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom 
Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher 
Höhe des festgestellten Prämienunterschiedes verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass 
ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

A5-2.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versiche-
rungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird die 
Prämie ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt 
(Prämienregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung 
beim Versicherer. Die vertraglich vereinbarte Mindestprämie 
darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend 
A5-3.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen 
Erhöhungen und Ermäßigungen der Mindestprämie werden 
berücksichtigt.

A5-2.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 
Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den 
die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe 
der für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten 
Prämie verlangen. Werden die Angaben nachträglich 
gemacht, findet eine Prämienregulierung statt. Eine vom 
Versicherungsnehmer zu viel gezahlte Prämie wird nur 
zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei 
Monaten nach Zugang der Mitteilung der erhöhten Prämie 
erfolgten.

A5-2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch 
Anwendung auf Versicherungen mit Prämienvorauszahlung 
für mehrere Jahre.

A5-3 Prämienangleichung und Kündigungsrecht 
nach Prämienangleichung

A5-3.1 Die Versicherungsprämien unterliegen der Prämien-
angleichung. Soweit die Prämien nach Lohn-, Bau- oder 
Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Prämienan-
gleichung statt. Mindestprämien unterliegen unabhängig von 
der Art der Prämienberechnung der Prämienangleichung.
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A5-3.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit 
Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Prämien, um welchen 
Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durch-
schnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der All-
gemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer 
gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermin-
dert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die 
nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.

Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch 
den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die 
Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres 
ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzah-
lungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu 
angemeldeten Schadenfälle.

A5-3.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berech-
tigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, die Folgejah-
resprämie um den sich aus A5-3.2 ergebenden Prozentsatz 
zu verändern (Prämienangleichung). Die veränderte Folge-
jahresprämie wird dem Versicherungsnehmer mit der 
nächsten Prämienrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um 
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der 

Treuhänder jeweils für diese Jahre nach A5-3.2 ermittelt hat, 
so darf der Versicherer die Folgejahresprämie nur um den 
Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner 
Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen 
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat. Diese Erhöhung 
darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem 
vorstehenden Absatz ergeben würde.

A5-3.4 Liegt die Veränderung nach A5-3.2 oder A5-3.3 unter 
5 Prozent, entfällt eine Prämienangleichung. Diese Verände-
rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

A5-3.5 Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämienanglei-
chung gemäß A5-3.3, ohne dass sich der Umfang des 
Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsneh-
mer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in 
dem die Prämienerhöhung wirksam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die 
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens 
einen Monat vor dem Wirksamwerden der Prämienerhöhung 
zugehen. Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet 
kein Kündigungsrecht.
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IX. TEIL B – ALLGEMEINE REGELUNGEN 
FÜR DIE HAFTPFLICHT- UND 
 SACHVERSICHERUNG – STAND 05/2021
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Abschnitt B 1 – Beginn des Versicherungsschutzes, 
Prämienzahlung

B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der 
Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie.

B1-2 Prämienzahlung, Versicherungsperiode

B1-2.1 Prämienzahlung

Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch 
laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, 
jährlich oder als Einmalprämie im Voraus gezahlt.

B1-2.2 Versicherungsperiode

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, 
wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. 
Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so 
entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.

B1-3 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung

B1-3.1 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie

Die erste oder einmalige Prämie ist unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt 
unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie 
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst 
ist. Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des 
Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen 
ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen 
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

B1-3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig nach 
B 1.3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange die Zahlung nicht veranlasst ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige 
Prämie nicht recht zeitig nach B1-3.1 zahlt, so ist der Versiche-
rer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versiche-
rungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, 
dass er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.

B1-4 Folgeprämie

B1-4.1 Fälligkeit

Eine Folgeprämie wird entsprechend der vereinbarten 
Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- 
oder Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten 
Zeitpunkt fällig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit 
veranlasst wird.

B1-4.2 Verzug und Schadensersatz

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt 
nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat.

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge-
prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des 
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

B1-4.3 Mahnung

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung 
auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). 
Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen ab Zugang 
der Zahlungsaufforderung betragen.

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie sowie der 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die 
Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) 
hinweist.

B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
frist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsneh-
mer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung  
der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

B1-4.5 Kündigung nach Mahnung

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschul-
deten Beträge in Verzug, kann der Versicherer nach Ablauf 
der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger 
Wirkung kündigen.

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs- 
frist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung 
wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
hinzuweisen.

B1-4.6 Zahlung der Prämie nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb 
eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. Wenn die 
Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird 
sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf veranlasst wird.

Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4 bleibt bis 
zur Zahlung bestehen.
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B1-5 Lastschriftverfahren

B1-5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen.

Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüg-
lich nach einer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers 
erfolgt. Zum Versicherungsschutz bei ausstehender Erstprä-
mie siehe B1-3.1.

B1-5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder 
mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, 
nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berech-
tigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z. B. E-Mail, 
Telefax oder Brief) zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausste-
hende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 
Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für 
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versiche-
rungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

B1-6 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Versi-
cherer nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

B1-6.2 Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, 
Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten 
Interesse

B1-6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertrags-
erklärung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versicherer nur 
den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung 
entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung 
ist, dass der Versicherer in der Widerrufsbelehrung auf das 
Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu 
zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsneh-
mer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor 
Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der 
Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlte Prämie zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungs-
vertrag in Anspruch genommen hat.

B1-6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer 
vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag 
zurück, so steht ihm die Prämie bis zum Zugang der Rück-
trittserklärung zu.

Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versiche-
rers beendet, weil die einmalige oder die erste Prämie nicht 
rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine 
angemessene Geschäftsgebühr zu.

B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung 
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer die Prämie bis zum Zugang der 
Anfechtungserklärung zu.

B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung vollständig und dauerhaft weg, steht dem 
Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen 
können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall 
des Interesses Kenntnis erlangt hat.

B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der 
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch 
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die 
Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

Abschnitt B 2 – Dauer und Ende des Vertrags, 
Kündigung

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags

B2-1.1 Vertragsdauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert 
sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens  
einen Monat vor dem Ablauf eine Kündigung zugegangen ist 
– beim Tarifmodell max-PHV Premium ist die Kündigung 
jederzeit zur Hauptfälligkeit möglich.

B2-1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf.
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B2-1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten 
Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kündigen; die 
Kündigung muss dem Versicherer spätestens einen Monat 
vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein – beim 
Tarifmodell max-PHV Premium ist die Kündigung jederzeit 
nach Ablauf der drei Jahre zur Hauptfälligkeit möglich.

B2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses

Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung vollständig und dauerhaft weg, endet der Vertrag 
bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall

B2-2.1 Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu 
erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats 
seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädi-
gung zulässig.

B2-2.2 Kündigung durch den Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung 
zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende 
der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

B2-2.3 Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Abschnitt B 3 – Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, 
andere Obliegenheiten

B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die 
für den Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind. Diese 
Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklärung, aber 
vor der Vertragsannahme Fragen im Sinne von Satz 1 in 
Textform stellt.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von 
Absatz 1 und B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des 
Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versi-
cherungsnehmers zu berücksichtigen.

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch 
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last fällt.

B3-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

B3-1.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die Vergan-
genheit kein Versicherungsschutz.

Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrichtigen 
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässi-
ger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände 
zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für 
den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in 
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt hat.

B3-1.2.2 Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
B3-1.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag kündigen. Das Kündigungsrecht ist 
ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen 
Bedingungen geschlossen hätte.

B3-1.2.3 Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der 
Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlos-
sen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer 
vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverlet-
zung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen.
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B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte  
des Versicherers

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung muss der Versicherer innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Umstände 
anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begrün-
dung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines 
Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die 
Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der 
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen.

B3-1.4 Hinweispflicht des Versicherers

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertrags-
änderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der 
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers

Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rücktritt, 
zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, 
wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

B3-1.6 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt bestehen.

B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung 
und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf 
Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten 
sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn der Versicherungs-
nehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt hat.

B3-2 Gefahrerhöhung  
(gilt nur für die Sachversicherung)

B3-2.1 Begriff der Gefahrerhöhung

B3-2.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe 
der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die 
tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Ver-
größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

B3-2.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber 
nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher 
Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

B3-2.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach B3-2.1.1 liegt nicht vor, 
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach 
den Umständen als mitversichert gelten soll.

B3-2.2 Pflichten des Versicherungsnehmers

B3-2.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der 
Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des 
Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

B3-2.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, 
dass er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss 
er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

B3-2.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner 
Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, 
muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüg-
lich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

B3-2.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den 
Versicherer

B3-2.3.1 Kündigungsrecht

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
B3-2.2.1, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen 
nach B3-2.2.2 und B3-2.2.3 bekannt, kann er den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

B3-2.3.2 Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen 
entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absiche-
rung der erhöhten Gefahr ausschließen.

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer 
den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen.

B3-2.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach B3-2.3 erlöschen, wenn diese nicht 
 innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von 
der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der 
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung 
bestanden hat.
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B3-2.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

B3-2.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versiche-
rungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten 
nach B3-2.2.1 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

B3-2.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach B3-2.2.2 und 
B3-2.2.3 ist der Versicherer für einen Versicherungsfall,  
der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein 
müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versiche-
rungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt 
B3-2.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des 
Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung 
zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegan-
gen sein müssen, bekannt war.

B3-2.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt 
bestehen,

a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht 
war oder

b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und 
eine Kündigung nicht erfolgt war oder

c) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrund-
sätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.

B3-3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

B3-3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

B3-3.1.1 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllen hat, sind:

a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie 
vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;

b) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten 
Obliegenheiten.

B3-3.1.2 Rechtsfolgen

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so 
kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er 
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
kündigen.

Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegenheit 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

B3-3.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt  
des Versicherungsfalles

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalles folgende Obliegenheiten zu erfüllen:

B3-3.2.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versiche-
rungsnehmer Weisungen des Versicherers, soweit für ihn 
zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen – ggf. auch münd-
lich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies 
gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag 
beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der 
Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln.

B3-3.2.2 Zusätzlich zu B3-3.2.1 gilt:

Der Versicherungsnehmer hat

a) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich 
oder telefonisch – anzuzeigen;

b) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

c) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

d) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den 
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen 
unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu 
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten 
Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer 
aufzubewahren;

e) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu 
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers 
erforderlich ist, sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädi-
gungspflicht zu gestatten;

f) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann.

g) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versi-
cherers einem anderen als dem Versicherungsnehmer zu,  
so hat dieser die Obliegenheiten nach B3-3.2.1 und B3-3.2.2 
ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächli-
chen und rechtlichen Umständen möglich ist.

B3-3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

B3-3.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegen-
heit nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, so ist der Versiche-
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrläs-
siger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht.
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B3-3.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach 
Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.

B3-3.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Abschnitt B 4 – Weitere Regelungen

B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung

B4-1.1 Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die 
andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der 
Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versiche-
rungssumme anzugeben.

B4-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach 
B4-1.1 vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer 
unter den in B3-3 beschriebenen Voraussetzungen zur 
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versiche-
rer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der 
anderen Versicherung erlangt hat.

B4-1.3 Haftung und Entschädigung bei 
 Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädi-
gungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der 
anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtscha-
den, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, 
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der 
Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als 
den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 
1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben 
Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus 
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für densel-
ben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem 
vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung 
aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der 

Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die 
Prämien errechnet wurden, nur in diesem Vertrag in De-
ckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschä-
digungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, 
dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädi-
gung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung 
in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidri-
gen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser 
Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

B4-1.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von 
dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann 
er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgeho-
ben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger 
Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, 
der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung der Prämie werden zu 
dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versi-
cherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die 
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach 
Abschluss von mehreren Versicherungsverträgen der 
Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die 
mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im 
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der 
Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabset-
zung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

B4-2 Erklärungen und Anzeigen, 
 Anschriftenänderung

B4-2.1 Form, zuständige Stelle

Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und 
Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die 
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in 
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies 
gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in diesem 
Vertrag etwas anderes bestimmt ist.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle 
gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den 
Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen.

B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder 
 Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 



VERTRAGSGRUNDLAGEN UND VERBRAUCHERINFORMATIONEN

Stand: 2021.06
Seite 54 von 56

PHÖNIX Schutzgemeinschaft 
Assekuradeur GmbH

Glockengießerwall 2
20095 Hamburg 

Geschäftsführer:
Oliver Drewes, Stefan Klahn

Amtsgericht Hamburg HRB 40179

Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Die Erklärung gilt 3 Tage nach der Absendung des Briefes  
als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer 
dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung des 
Versicherungsnehmers.

B4-2.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei 
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach B4-2.2 entsprechend Anwendung.

B4-3 Vollmacht des Versicherungsvertreters  
(gilt nur für die Sachversicherung)

B4-3.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsver-
trages;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

B4-3.2 Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

B4-3.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen 
anzunehmen, die der Versicherungsnehmer im Zusammen-
hang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags an ihn leistet. Eine Beschränkung dieser Voll- 
macht muß der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten 
lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der 
Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

B4-4 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubi-
ger von den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässi-
ge Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung 
der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

B4-5 Örtlich zuständiges Gericht

B4-5.1 Klagen gegen den Versicherer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertrags-
schluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des 
Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat.

B4-5.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung 
oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein 
solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt.

Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung.

B4-6 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

B4-7 Embargobestimmung

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmun-
gen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 
der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktio-
nen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von 
Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit 
dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften 
entgegenstehen.

B4-8 Überversicherung  
(gilt nur für die Sachversicherung)

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versiche-
rer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur 
Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme 
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des 
Herabsetzungsverlangens ist für die Höhe der Prämie der 
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Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben 
würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen 
Inhalt geschlossen worden wäre.

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.

B4-9 Versicherung für fremde Rechnung  
(gilt nur für die Sachversicherung)

B4-9.1 Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt.

B4-9.2 Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den 
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der 
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versi-
cherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustim-
mung des Versicherungsnehmers verlangen.

B4-9.3 Kenntnis und Verhalten

B4-9.3.1 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei 
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis 
und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers 
und des Versicherten umfasst, muss sich der Versiche-
rungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die 
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der 
Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

B4-9.3.2 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht 
an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden 
ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versiche-
rungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.

B4-9.3.3 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es 
dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag 
ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den 
Versicherer nicht darüber informiert hat.

B4-10 Aufwendungsersatz  
(gilt nur für die Sachversicherung)

B4-10.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung 
des Schadens

B4-10.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, 
die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungs-
falles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf 
Weisung des Versicherers macht.

B4-10.1.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, 
um einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall 
abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, 
geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, 
wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objekti-
ven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und 
erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des 
Versicherers erfolgten.

B4-10.1.3 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu 
kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach B4-10.1.1 
und B4-10.1.2 entsprechend kürzen; dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind.

B4-10.1.4 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige 
Entschädigung betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind.

B4-10.1.5 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen 
gemäß B4-10.1.1 erforderlichen Betrag auf Verlangen des 
Versicherungsnehmers vorzuschießen.

B4-10.1.6 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistun-
gen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen 
sind.

B4-10.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des 
Schadens

B4-10.2.1 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe 
die Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm 
zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen 
nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen 
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, 
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom 
Versicherer aufgefordert wurde.

B4-10.2.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu 
kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach B4-10.2.1 
entsprechend kürzen.

B4-11 Übergang von Ersatzansprüchen  
(gilt nur für die Sachversicherung)

B4-11.1 Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt.

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht 
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den 
Schaden vorsätzlich verursacht.
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B4-11.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatz-
ansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

B4-12 Keine Leistungspflicht aus besonderen 
 Gründen (gilt nur für die Sachversicherung)

B4-12.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung 
des Versicherungsfalles

B4-12.1.1 Führt der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der 
Entschädigungspflicht frei.

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche-
rungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei-
führung des Schadens als bewiesen.

B4-12.1.2 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden 
grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen.

B4-12.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über 
Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädi-
gung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so 
gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

B4-13 Repräsentanten  
(gilt nur für die Sachversicherung)

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.
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